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Zusammenfassung: Im Beitrag wird der Frage nachgegangen, wie staatliche 
Risikokommunikation in der Corona-Pandemie vollzogen wurde. Da die Bun-
deszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BZgA) als Bundesoberbehörde im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit damit beauftragt ist, 
im Pandemiefall die Öffentlichkeit aufzuklären, wird exemplarisch ein Text 
aus den Frequently Asked Questions (FAQ) ihrer Homepage mit der Methode 
der Objektiven Hermeneutik interpretiert. Vor dem Hintergrund historischer 
Modelle von Frage-Antwort-Katalogen, dem Katechismus und der quaestio dis-
putata, wird ein reduziertes Aufklärungsverständnis der BZgA rekonstruiert, 
dass sich auf die Vermittlung von Verhaltensanleitungen fokussiert und weni-
ger darauf, Bürger:innen zu risikomündigem Handeln zu befähigen. 

Schlüsselwörter: Krisenkommunikation, gesundheitliche Aufklärung, 
Corona-Pandemie, Objektive Hermeneutik 

 Einleitung 

Seit die zunehmende Ausbreitung von SARS-COV-2 entdeckt wurde und durch 
die relevanten Behörden zur Pandemie bzw. epidemischen Lage erklärt wurde, 
kommt dem Staat in der Wahrnehmung seiner Schutzpflichten die Aufgabe zu, 
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die drohende Gefahr einzuschätzen, zu kommunizieren und etwaige ge-
troffene Infektionsschutzmaßnahmen öffentlich bekannt zu machen, damit die 
Bürger:innen Vorsorge treffen und sich auf die Maßnahmen einstellen bzw. 
diese befolgen können. Dies wird auch als Krisenkommunikation bezeichnet. 
Aber wie soll der Staat kommunizieren? „Ist das Ziel der Kommunikationsmaß-
nahme die Bereitstellung von Informationen, um Menschen in die Lage zu ver-
setzen, informierte Entscheidungen zu treffen? Oder soll eine Verhaltensände-
rung herbeigeführt werden, ohne dass die Menschen zwingend mit allen 
Details des Risikos vertraut gemacht werden?“ (Raupp 2022a: 12). Geht es um 
Aufklärung oder Verhaltensänderung (Laverack 2018: 38ff.)? Denn der Staat 
hat nicht nur die Pflicht, den Bürger:innen seine Staatstätigkeiten zur Bewälti-
gung der Pandemie zu kommunizieren. Seine Kommunikation ist selbst Wahr-
nehmung von Staatstätigkeit und somit ein Steuerungsmittel neben anderen 
(Drefs 2019: 74). Entsprechend gilt es als ein legitimes Ziel von Krisenkommu-
nikation, „einen möglichst hohen Befolgungsdruck in der Bevölkerung zu er-
zeugen“ (Klafki 2017: 157). Ein wesentliches Forschungsinteresse der Krisen-
kommunikationsforschung liegt daher in der Frage, wie die Befolgung staatlich 
vorgegebener Regeln (compliance) strategisch effizient erreicht werden kann 
(Hyland-Wood et al. 2021; MacKay et al. 2022). Als eine bedeutsame Herausfor-
derung werden dabei die in den sozialen Medien kursierenden Falschinforma-
tionen gesehen, die die Menschen verunsicheren (Pummerer et al. 2022). Die 
WHO spricht schon früh von einer globalen „Informationskrise“, die zukünftig 
durch angemessenere Risikokommunikation anzugehen sei, da die Risiko-
wahrnehmung abnehme, die „Pandemiemüdigkeit“ zunehme und das Ver-
trauen in die Maßnahmen der Regierungen sinke (WHO 2020). Krisenkommu-
nikation ist in andauernden Krisen immer auch Risikokommunikation.1 

Aus soziologischer Perspektive wird Krisenkommunikation daraufhin un-
tersucht, wie die Regierung ihre Krisenbewältigungsversuche zu einer sinnstif-
tenden Narration integriert (Boin et al. 2021; Dörner & Vogt 2019). Denn die Stra-
tegien der Krisenbewältigung sind immer auch wertegeladen und von 
moralischen Prinzipien durchdrungen (Nettesheim 2021). Aus machtanalyti-

―― 
1 Traditionell wird der Unterschied zwischen Risiko- und Krisenkommunikation betont. 
Zweck der Risikokommunikation sei es, Bürger:innen die Wahrscheinlichkeit von Schaden-
sereignissen verständlich zu machen und so zu autonomen Entscheidungen zu befähigen. 
Zweck der Krisenkommunikation sei es, bereits eingetretene Schadensereignisse zu erklären 
und die Bürger:innen davon zu überzeugen, wie sie sich richtig zu verhalten haben (Dick-
mann & Strahwald 2022: 545; CDC 2018: 4; BMI 2015: 13). In andauernden Krisen scheinen sich 
die Krisen- und Risikokommunikation anzunähern (Hyland-Wood et al. 2021: 5; Raupp 2022a: 
12; Seefeld et al. 2022). 
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scher Perspektive versucht der Staat die Deutungshoheit zu erlangen (Bude 
2022: 249; BMI 2015: 13; Hustedt 2019: 7; Janssen 2016: 181f.). Insofern dies kom-
munikative Strategien beinhaltet, die auf die Werthaltungen und Orientierun-
gen der Bürger:innen einwirken, wirft dies legitimatorische Fragen auf, die bis-
lang in der Krisenkommunikationsforschung eher vernachlässigt wurden 
(Svenbro & Wester 2022; Bowen & Coombs 2020). Wenn nämlich durch staatli-
che Öffentlichkeitskommunikation eine bestimmte Sozialmoral gefördert wer-
den soll, um die Bürger:in zu ‘tugendhaftem’ Handeln zu bewegen (Volkmann 
2012: 15), etwa um ihr besondere „Solidarleistungen“ (Habermas 2022) abzuver-
langen, so ist strittig, ob der Staat zu solchem edukatorischem Staatshandeln 
berechtigt ist (vgl. auch Nohl 2022). Welcher Mittel darf sich der Staat in der 
Krisenkommunikation bedienen, um die Befolgung seiner Schutzmaßnahmen 
zu bewirken? Sind ausschließlich Appelle an die Vernunft durch argumentati-
ves Überzeugen erlaubt und müssen die Gründe staatlichen Handelns detail-
liert dargelegt werden (Murswiek 2020: 41) oder sind auch persuasive Strate-
gien der Suggestion, Übertreibung und Moralisierung, der gezielten Angst-
erzeugung (so etwa: Johnson et al. 2021) oder sogar der Desinformation (kri-
tisch abwägend: Gerg 2019: 161f.) legitim? Ist es bereits verwerflich, wenn sug-
gestiv auf eine Weise kommuniziert wird, die das Mitdenken auf Seiten der 
Empfänger:in umgeht und es vermeidet, einen reflektierten Entscheidungspro-
zess anzustoßen (Meier 2021: 115)? Ist staatliche Krisenkommunikation sogar 
verpflichtet, so etwas wie Gesundheitskompetenz oder Risikokompetenz zu 
vermitteln (Kloepfer 2011: 18; BMI 2015: 11; Weinheimer 2011: 2)?  

In Bezug auf die Corona-Pandemie können solche Fragen erst dann sach-
haltig diskutiert werden, wenn zunächst detailliert rekonstruiert worden ist, 
wie die staatliche Krisenkommunikation tatsächlich vollzogen wurde. Das ist 
für Deutschland noch kaum empirisch untersucht. Es gibt hauptsächlich Ana-
lysen von öffentlichen Ansprachen und Verlautbarungen, Pressekonferenzen 
und Interviews aus den ersten Monaten der Pandemie durch Bundeskanzlerin 
Angela Merkel. Dabei wurde herausgearbeitet, wie sie die Bürger:innen päda-
gogisierend adressiert (Klinge et al. 2022), wie sie mathematisch-naturwissen-
schaftlich, rational und wenig pathos-lastig argumentiert und sich dabei quasi-
dialogisch gibt (Wodak 2021), eine Narration von Solidarität erzeugt (Mintrom 
et al. 2021), moralisierend die Alternativlosigkeit staatlicher Maßnahmen pro-
pangiert (Raupp 2022b) und im Kontrast zu anderen europäischen Regierungs-
chefs kaum Kriegsmetaphern verwendet (Kneuer & Wallaschek 2022; Atria et 
al. 2022). In diesen Analysen wird immer auch das politische Führungshandeln 
rekonstruiert und kann so im internationalen Vergleich auch entlang etablier-
ter Theorien typologisiert werden, etwa als charismatischer (Justin Trudeau), 



  Mark Schrödter, Vinzenz Thalheim  

ideologischer (Jair Bolsonaro) und pragmatischer (Angela Merkel) Führungsstil 
(Crayne & Medeiros 2021). International wurde in Form von Essays anhand von 
Regierungsverlautbarungen untersucht wie COVID-19 repräsentiert wird, wie 
durch Krisenkommunikation Autorität hergestellt wird und ein Gemein-
schaftsgeist oder Solidarität erzeugt wird (vgl. die Beiträge in: Maarek 2022; Li-
lleker et al. 2021; Johannson et al. 2023). Gemeinsam ist den Studien, dass sie 
Krisenkommunikation unmittelbar anhand der Verlautbarungen von Regie-
rungschefs rekonstruieren und damit die personenbezogene Komponente des 
Führungshandels mit einfangen. Es gibt auch Analysen, in denen Verlautba-
rungen von Regierungschefs als Teil des öffentlichen Diskurses untersucht 
wurden, etwa im Hinblick auf die Verwendung mathematischer Konzepte wie 
der Reproduktionszahl R und der Exponentialfunktion (Amoretti & Lalumera 
2022; Kollosche & Meyerhöfer 2021). Eine rekonstruktive Analyse staatlicher 
Krisenkommunikation als solche anhand von regierungsamtlichen Informa-
tions- und Aufklärungskampagnen gibt es unseres Wissens noch nicht. 

Eine bedeutsame Aufklärungskampagne wird von der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) verantwortet. Als Bundesoberbehörde im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit hat sie seit 1967 den 
Auftrag der Gesundheitserziehung und -aufklärung mit dem Ziel der Gesund-
heitsvorsorge, -erhaltung und -förderung. In der Corona-Pandemie „informiert 
[sie] die Bevölkerung zum neuartigen Coronavirus in enger Abstimmung mit 
dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und dem Robert Koch-Institut 
(RKI) über verschiedene Informationskanäle“ (RKI 2020a: 35). Sie kann als eine 
der zentralen, öffentlichen Organe der Aufklärung über Gesundheitsfragen 
charakterisiert werden (Gigerenzer et al. 2022), das umfangreich in verschiede-
nen Printmedien, Radio, TV und öffentlichen Werbeflächen vertreten ist und 
während der Pandemie besonders dadurch präsent war, dass ihre speziell für 
die Pandemie eingerichtete Webseite auf social media Plattformen automati-
siert verlinkt wurde, etwa direkt unter YouTube-Videos, die die Pandemie the-
matisieren. 

Ihrer eigenen Programmatik nach schließt sich die BZgA explizit dem 
durch die neueren Gesundheitswissenschaften formulierten Anspruch an, 
„evidenzbasiert“ zu informieren, leicht verständlich zu kommunizieren und 
Adressat:innen zu befähigen, medizinisches Wissen auf das eigene Leben und 
die eigenen Bewältigungsressourcen zu beziehen (Daube & Ruhrmann 2021; 
programmatisch: De Bock et al. 2020). So hatte sie etwa im Zuge der AIDS-Pan-
demie in dezidierter Frontstellung gegen Bestrebungen, ordnungspolitische 
und seuchenrechtliche Maßnahmen einzuführen, die Aufgabe, Aufklärungs-
strategien zu erarbeiten, die auf die „Etablierung eines hohen Informations-
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standes über Infektionsrisiken, Nichtrisiken und über Schutzmöglichkeiten“, 
der „Förderung der Schutzmotivation und des Schutzverhaltens in Risikositu-
ationen“, sowie der „Schaffung eines sozialen Klimas gegen Stigmatisierung 
und Ausgrenzung“ (Lehmann & Toppich 2009: 1147) der von Krankheiten be-
troffenen zielten und dabei die Ängste und Befürchtungen der Bevölkerung 
ernst zu nehmen. 

Aufgrund dieses herausgehobenen pädagogischen Stellenwerts wird hier 
der Frage nachgegangen, wie die BZgA unter den schwierigen Bedingungen der 
Ungewissheit im Zuge einer erklärten Pandemie die Bevölkerung im Rahmen 
der Krisenkommunikation aufzuklären versucht. Als Protokoll des „Aufklä-
rungshandelns“ soll hier eine „häufig gestellte Frage“ (siehe Abbildung 1) mit-
tels der Objektiven Hermeneutik (Oevermann 2013) interpretiert werden. Für 
die Protokollauswahl spricht, dass seit Inkrafttreten der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift über die Koordinierung des Infektionsschutzes in epidemisch be-
deutsamen Fällen im Jahr 2013 die BZgA mit dem RKI dafür verantwortlich ist, 
für die Öffentlichkeit fortlaufend aktualisierte „Antworten auf häufig gestellte 
Fragen“ (Frequently Asked Questions, FAQ) aufzubereiten, die sie unter ande-
rem aus Bürgertelefonen bezieht, die die relevanten Bundesbehörden betrei-
ben, sowie „Verhaltensempfehlungen zur Prävention“ zu geben (§ 13. IfSGKo-
ordinierungs-VwV). FAQs können als eigentümliche Textgattung betrachtet 
werden, die zwar häufig zur Wissensvermittlung verwendet werden, bislang 
aber kaum Aufmerksamkeit durch die erziehungswissenschaftliche Forschung 
erhalten haben.2 Für die hier interessierende Frage nach dem praktischen 
„Aufklärungshandeln“ der BZgA im Rahmen der Krisenkommunikation wäh-
rend der Pandemie sind deren FAQs zudem auch deshalb relevant, weil davon 
ausgegangen werden kann, dass sich in ihnen aufgrund ihrer fortlaufenden 
Aktualisierung die thematischen Auswahlmechanismen prägnant niederschla-
gen und sich so auch das darin transportierte Verständnis von Aufklärung im 
Rahmen von Krisenkommunikation dokumentiert. Die Methode der Objekti-
ven Hermeneutik eignet sich zur Interpretation des FAQ unter anderem auch 
deshalb, weil an jeder Sequenzstelle expliziert wird, wie der Text auch anders 
hätte gestaltet werden können. Das betrifft etwa alternative Formulierungen, 
alternative Adressierungsweisen der Leserschaft und alternative Begrün-
dungsweisen, alternative Referenzen auf und Umgangsweisen mit Wissen, re-
levanten empirischen Befunden und Ungewissheit. Ganz konkret erfordert das 
an einigen Stellen, andere Sichtweisen auf die Pandemie und den Strategien 

―― 
2 Unseres Wissens gibt es lediglich Forschung in der Informatik zu technischen Fragen der 
Generierung von FAQs. 
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ihrer Bewältigung zu entwerfen, als es der zu interpretierende Text macht. Der 
Sparsamkeitsregel zur Generierung von Lesarten zufolge müssen dies rational 
vertretbare Sichtweisen sein (Oevermann 2013: 78). Dies wird hier durch Ver-
weis auf empirische Studien, Forschungsreviews, Expertisen, Verlautbarungen 
von Fachgesellschaften, Übersichtsdarstellungen etablierter Standards, etc. be-
legt. Damit wird keinesfalls der Anspruch erhoben, es ‘besser zu Wissen’ als die 
BZgA. Entsprechend wird eine objektiv hermeneutische Analyse keine konkur-
rierende Position zu der des Staates praktisch vertreten, wie dies etwa der An-
spruch juristischer Prüfungen sein kann (in Bezug auf 3G/2G etwa von: Murs-
wiek 2021b), sondern konkurrierende Positionen als alternative Möglichkeiten 
behandeln, von denen sich der Staat abgrenzen könnte. Dem Prinzip der Expli-
kation alternativer Möglichkeiten liegt die Annahme zugrunde, dass „[e]rst auf 
der Folie dieser Möglichkeiten [..] die tatsächlichen Vollzüge ihre Bedeutung 
und Kontrastbestimmung“ (Oevermann 2013: 90) erhalten. 

Im Folgenden wird zunächst dargestellt, was FAQs sind, um dann zu disku-
tieren, inwiefern mithilfe von FAQs Aufklärung im Rahmen von Krisenkom-
munikation geleistet werden kann. Dazu werden zwei Typen unterschieden, 
denen zwei Zwecksetzungen korrespondieren: die Anleitung zum richtigen 
Verhalten und die Einführung in argumentatives Denken. Dann wird die FAQ-
Sammlung der BZgA als Ganzes betrachtet, um die Auswahl der FAQ für die 
objektiv hermeneutische Sequenzanalyse zu begründen. Das Ergebnis der Re-
konstruktion wird abschließend erziehungswissenschaftlich hinsichtlich der 
Bedeutung für Krisenkommunikation reflektiert. 
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FAQ: Warum sind im Zusammenhang mit COVID-19 so weitreichende Maßnahmen erforderlich? 
 
Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um ein nach wie vor vergleichsweise neues Virus, das sehr anste-
ckend ist, eine – vor allem bei zunehmendem Alter bzw. bestimmten Vorerkrankungen – schwer 
verlaufende Krankheit (COVID-19) verursachen kann und bei einem großen Teil der Infizierten 
auch zu länger anhaltenden Folgen führen kann (siehe FAQ „Welche gesundheitlichen Langzeit-
folgen von COVID-19 bzw. Symptome von Long COVID werden berichtet?“). Eine zielgerichtete 
Therapie steht noch nicht zur Verfügung. Aufgrund der hohen Übertragbarkeit und der Tatsache, 
dass ein relevanter Teil der Bevölkerung noch immer keinen ausreichenden Immunschutz gegen 
das Virus hat, kann es rasch zu hohen Fallzahlen mit schweren Erkrankungen, Todesfällen und 
einer Belastung des Gesundheitswesens kommen. Darüber hinaus können neue Virusvarianten 
entstehen. Solche neuen Varianten können noch leichter als die bisherigen Varianten übertragen 
werden und unter Umständen häufiger zu schweren Krankheitsverläufen führen. Zwar steigt der 
Anteil der Bevölkerung, der entweder schon einmal infiziert war oder vollständig gegen das Virus 
geimpft wurde, jedoch ist der Anteil der nicht geschützten Bevölkerung immer noch groß. Für 
Kinder unter 5 Jahre gibt es bislang zudem noch keine zugelassenen Impfstoffe. Im Herbst und 
Winter kann sich das Virus auch wieder leichter verbreiten (siehe FAQ „Hängt die Aktivität von 
SARS-CoV-2 von den Jahreszeiten ab (Saisonalität)?“). Schließlich muss auch bedacht werden, dass 
in großen Teilen der Welt die Impffortschritte noch nicht so groß sind, so dass es dort zu hohen 
Inzidenzen und der kontinuierlichen Möglichkeit von Überführungen – auch neuer besorgniser-
regender Varianten – nach Deutschland kommen kann. 
 
Diese Konstellation erfordert, dass die empfohlenen Infektionsschutzmaßnahmen bis auf weite-
res weitergeführt werden müssen, um die Fallzahlen in Deutschland so niedrig wie möglich zu 
halten. Dazu gehört, den Anteil der Bevölkerung mit vollständiger Impfung weiter zu erhöhen, 
aber auch, dass weiter Testangebote wahrgenommen und die klassischen Infektionsschutzmaß-
nahmen der Gesundheitsämter (Isolation Infizierter, Quarantäne von Kontaktpersonen) fortge-
setzt werden. Darüber hinaus sollte man in jeder Situation – in erster Linie in Innenräumen – die 
AHA+L+A-Formel (Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Maske im Alltag tragen, Nutzung der 
Corona-Warn-App und Lüften) weiter beachten, Kontakte reduzieren und bei Symptomen einer 
akuten Atemwegsinfektion 5 bis 7 Tage zu Hause bleiben. 
 
Die Bewältigung der Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist notwendig, dass 
sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert, um die Inzidenzen niedrig zu 
halten. 
 
Wie bei Entspannung der Situation eine schrittweise Rücknahme der COVID-19-bedingten Maß-
nahmen aussehen könnte, beschreibt das RKI-Stufenkonzept ControlCOVID [Link auf RKI-Doku-
ment]. 
 
Stand: 23.12.2021 (#4310) 

Abb. 1: FAQ der BZgA (Quelle: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antwor-
ten/ausbreitung-des-virus.html#faq4310) 
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 Gesundheitliche Aufklärung durch FAQs? 

. FAQs als Anleitung zum richtigen Verhalten oder als 
Einführung in argumentatives Denken 

FAQ ist eine Abkürzung für Frequently Asked Questions und wird mit „häufig 
gestellte Fragen“ übersetzt. Mit dieser Bezeichnung werden Fragekataloge ein-
schließlich entsprechender Antworten auf Internetplattformen überschrieben. 
Der Wortbedeutung nach stammen die Fragen von Nicht-Wissenden, die sie an 
Wissende gerichtet haben. Dabei müssen die Wissenden eine Selektion vorneh-
men. Denn zum einen muss entschieden werden, ab welcher Anzahl eine Frage 
als „häufig“ gestellt gelten soll. Zum anderen ist davon auszugehen, dass die 
aufgelisteten Fragen nach gewissen inhaltlichen Minimalbedingungen selek-
tiert werden. So ist es denkbar, dass bestimmte Fragen zwar häufig gestellt wer-
den, aber von den Wissenden als irrelevant angesehen werden, etwa weil sie 
nicht dem Wissensbereich entsprechen, der mit dem Fragekatalog abgedeckt 
werden soll. 

Zusätzlich zum Selektionsprozess erfordert die Konstruktion von FAQs 
auch einen Typisierungsprozess. So kann davon ausgegangen werden, dass die 
Nicht-Wissenden inhaltlich ähnliche Fragen zum Teil unterschiedlich formu-
lieren. Die Wissenden müssen die gestellten Fragen nach impliziten oder expli-
zierten Ähnlichkeitskriterien zu einem Fragetypus gruppieren und eine Frage-
formulierung finden, mit der sie diesen Typus in den Katalog aufnehmen, um 
eindeutige, einfache, verständliche und anschlussfähige Fragen zu formulie-
ren. Demnach wäre sprachliche Mehrdeutigkeit zu tilgen und die Fragestellung 
inhaltlich so zu präzisieren, dass sie anschlussfähig für einen Antworttext wird, 
der nicht zu umfangreich, sondern thematisch fokussiert ist und sich gut in den 
Gesamtzusammenhang anderer Fragen einfügt. Zugleich wird so eine Gliede-
rung des Frage-Antwort-Kataloges erzeugt, die für sich genommen didakti-
schen Wert besitzt, weil sie das Spektrum der Fragen in eine Ordnung bringt 
und so eine eigenständige Wissensdomäne konstituiert, die als Struktur sicht-
bar wird. Diese Ordnung hat in der Regel zugleich die pragmatische Eigen-
schaft der Übersichtlichkeit, so dass die Adressat:innen der FAQs die Fragen 
leicht finden können. 

Bei der Erzeugung einer solchen anspruchsvollen Ordnung einer Wissens-
domäne mögen die Wissenden versucht sein, auch solche Fragen aufzuneh-
men, die eigentlich niemand gestellt hat. Schließlich setzt es ein gewisses Vor-
wissen voraus, eine gezielte Frage zu stellen. Um unabhängiger vom Vorwissen 
der Fragenden zu sein, können die Wissenden eigenständig Fragen und Ant-
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worten generieren, die sie für das Verständnis der Sachverhalte als bedeutsam 
erachten. Die FAQs weichen dann zwar von ihrer Wortbedeutung („häufig ge-
stellt“) ab, die Repräsentation der Wissensdomäne wäre dann aber nicht mehr 
so abhängig von der Zufälligkeit der eintreffenden Fragen. Man könnte sagen, 
aus den Frequently Asked Questions (FAQ) werden dann Should Asked Questi-
ons (SAQ) – Fragen, die man stellen sollte, um angemessen aufgeklärt, bzw. in 
die Wissensdomäne eingeführt zu werden. Die Konstrukteur:innen des Frage-
katalogs müssen also entscheiden, ob sie eher das Spektrum der tatsächlich ge-
stellten Fragen Nicht-Wissender möglichst genau abbilden und so der wortge-
treuen Bedeutung von FAQs folgen oder ob sie eher der sachgetreuen 
Konstruktion ihrer Wissensdomäne den Vorrang geben und somit eher einen 
Katalog von SAQs erzeugen wollen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, 
dass die Selektion der Fragen bereits mit komplexen, sinngebenden Öffnungs- 
und Schließungsprozessen verbunden ist. 

Tatsächlich findet sich auf der Internetseite unter der Überschrift „Antwor-
ten auf häufig gestellte Fragen“ zunächst der Erklärungstext: „Auf dieser Seite 
beantworten wir alle wichtigen Fragen, darunter auch die häufigsten Anfragen 
von Bürgerinnen und Bürgern, die uns erreichen. Aktuell, wissenschaftlich 
fundiert und unabhängig.“. Der Erklärungstext hebt also nicht die Häufigkeit, 
sondern die Wichtigkeit hervor, denn von den häufig gestellten, werden nur 
die wichtigen berücksichtigt. Folgerichtig ist seit Oktober 2021 im Erklä-
rungstext bei gleichbleibender Überschrift nur noch von „wichtigen Fragen“ 
die Rede und das „unabhängig“ wurde durch „hilfreich für Ihren Alltag“ er-
setzt. Einige Fragen stammen also von der BZgA selbst (vgl. auch: Seefeld et al.: 
578).3 Das ist didaktisch sinnvoll. Würden die Wissenden nur solche Fragen in 
den FAQs einstellen, die von den Nicht-Wissenden gestellt worden wären, 
könnte der aktuelle Wissensstand nur dann repräsentiert werden, wenn es 
eine häufig gestellte Frage dazu geben würde. Es kann schließlich nicht voraus-
gesetzt werden, dass die Bürger:innen auch in dynamischen Wissensdomänen 
stets rechtzeitig Fragen stellen, die sich als alleinige Grundlage für ein fortwäh-
rend aktualisiertes Aufklärungsformat eignen. Die BZgA nimmt also auch pro-
aktiv ihren Aufklärungsauftrag wahr. Letztlich ist es aber unerheblich, genau 
zu wissen, wie die FAQs tatsächlich zustande gekommen sind. Für die hier in-
teressierende Frage danach, wie gesundheitliche Aufklärung im Verlauf einer 
Pandemie durch FAQs geschieht, ist nicht der konkrete Entstehungszusammen-

―― 3 Die BZgA gibt an, dass die FAQs auf einer Auswertung von 921 an sie gerichtete E-Mail-An-
fragen sowie von 703 dokumentierten Gesprächen der eigenen Telefonberatung im Zeitraum 
April bis Mai 2020 basiert (von Rüden et al. 2021: 289f.). 
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hang entscheidend, sondern das Produkt. Da das Produkt der Wissensvermitt-
lung dient, mit dem Ziel der öffentlichen Gesundheitsaufklärung während ei-
ner erklärten Pandemie, wird es hier als Ergebnis einer didaktischen Entschei-
dung aufgefasst. Selbst in dem Grenzfall, in dem FAQs computergestützt 
ausschließlich aus gestellten Fragen erzeugt werden, kann die didaktische Ver-
antwortung denjenigen zugeschrieben werden, die sie veröffentlicht haben. 

Auf welche Weise können nun FAQs Wissen vermitteln? FAQs sind histo-
risch in Internetforen entstanden, in denen Administratoren häufig wieder-
kehrende Diskussionen zu Fragen gebündelt und an einem zentralen Ort den 
Noviz:innen des Forums präsentiert haben. Die FAQs dienen dort als bewährte 
Sammlung von Faktenwissen und Handlungsempfehlungen zum Forums-
thema.4 Heute kommen FAQs vor allem auch dort zur Anwendung, wo Wissen 
über technische Produkte zur Verfügung gestellt werden soll. Sie dienen dann 
als eine Art Gebrauchsanleitung, die etwa von IT-Serviceabteilungen für die 
Software erstellt wird, die sie selbst programmiert oder zumindest auf die lo-
kale Rechnerarchitektur angepasst haben. Technische Produkte sind geschlos-
sene Sinneinheiten, für die die Produzent:innen auf nicht-reduktionistische 
Weise jene Fragen festlegen können, die eine kompetente Nutzer:in vollständig 
beantworten können sollte, um das Produkt richtig zu bedienen. Mit einem so 
erzeugten SAQ kann in Bezug auf technische Anwendungen der Anspruch er-
hoben werden, die produzierte technische Sinnwelt vollständig und ohne Rest 
abzubilden. Es ist dann möglich, dass die Konstrukteure den Anspruch erhe-
ben, die gesamte relevante Wissensdomäne abzubilden. Verbessert werden 
kann dann nur noch die didaktische Vermittlung an die Nutzer, also etwa die 
Verständlichkeit. Auch in anderen Kontexten geschlossener Sinneinheiten 
werden diese Art von SAQs eingesetzt, etwa auf den Internetseiten von Verwal-
tungen, um die standardisierten Verwaltungsabläufe zu erklären, was eben-
falls dem Charakter von Gebrauchsanleitungen entspricht. Auch hier geht es 
um eine Sinnwelt von Verfahren, die nicht-reduktionistisch mit Vollständig-
keitsanspruch abgebildet werden kann und bei der die Produzent:in der tech-
nischen Sinnwelt mit der Produzent:in der SAQs logisch zusammenfällt. Für 
solche geschlossenen Sinnwelten kann also problemlos mit vorstrukturierten 
Fragen ein angemessener Gebrauch vermittelt werden. 

Eine Gebrauchsanleitung ist eine Verhaltensvorgabe für einen standardi-
sierten Handlungsablauf, die den bestimmungsgemäßen Gebrauch vermittelt. 
Auch wenn im Rahmen der Produktentwicklung Befragungen von potentiellen 

―― 
4 Sämtliche Usenet-FAQ sind archiviert unter FAQs.org. 
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Nutzer:innen eine zunehmende Rolle spielen mögen, um die Produkte mög-
lichst „nutzerfreundlich“ zu gestalten, so werden die Nutzer:innen mit dem 
Produkt selbst vor vollendete Tatsachen gestellt. Sie werden gar als potenzielle 
Störer:innen adressiert, die durch einen falschen bzw. inkompetenten Ge-
brauch die standardisierte Sache beschädigen können, was durch die Ge-
brauchsanleitung vermieden werden soll. Neben dem technisch falschen Ge-
brauch gibt es noch den Missbrauch durch Nutzer:innen, bei dem sie selbst 
oder andere Schaden nehmen. Exemplarisch stehen hierfür Arzneimittel, für 
die in Packungsbeilagen unerwünschte Wirkungen aufgelistet sind, die mitun-
ter durch einen Missbrauch des Produkts entstehen können (in Form von Über-
dosierung oder Konsum im falschen Kontext wie z.B. sedierende Medikamen-
tierung im Straßenverkehr). Insbesondere der Hinweis auf Gefahren durch 
Missbrauch scheint für einen mündigen Umgang mit einem Produkt hilfreich. 
Er ermöglicht die Abwägung von Nutzen und Risiko und befähigt damit zum 
verantwortungsvollen Produktgebrauch. Die Konstrukteur:innen der Ge-
brauchsanleitung erscheinen insofern nicht nur als Expert:innen für das Pro-
dukt, sondern auch für die produktbezogene Lebensführung der Nutzer:innen. 

Gesundheitskatechismen als Modell für die Anleitung zum richtigen Ver-
halten 
Frage-Antwort-Kataloge begegnen uns nicht nur als Faktenwissensammlungen 
oder Gebrauchsanleitungen für standardisierte Zusammenhänge. Es gibt einen 
historisch elaborierten Typus von Frage-Antwort-Katalogen, der als Modell ei-
ner faktenbasierten Gebrauchsanleitung betrachtet werden kann und zudem 
unmittelbar auf die Regulation der Lebensführung bezogen ist: der Katechis-
mus. Katechismen sind Lehrbücher zur Unterweisung in den christlichen Glau-
ben, die im Laufe der Jahrhunderte in Form verschiedener literarischer Gat-
tungen verfasst wurden, wobei das Frage-Antwort-Format insbesondere in der 
Volksbildung verbreitet war (Ehlich 1999). Bekannte Beispiele sind der Kleine 
Katechismus des Martin Luther mit 44 Fragen oder der Heidelberger Katechis-
mus mit 128 Fragen aus dem 16. Jahrhundert oder der Westminster-Katechis-
mus mit 196 Fragen aus dem 17. Jahrhundert. In dieser religiösen Tradition ste-
hen auch die Gesundheitskatechismen (Sahmland 1991; Böning 1990: 40ff.), 
insbesondere der von Bernhard Christoph Faust von 1794 mit 413 Fragen, der 
in 9 Auflagen mit über 150.000 Druckexemplaren sowie Übersetzungen in zahl-
reiche Sprachen weit verbreitet und für die Gesundheitserziehung bahnbre-
chend war. Faust gilt als einer der Pionier:innen der Pockenimpfung, der mit 
seinem Gesundheitskatechismus auch im Ausgang der zahlreich grassierenden 
Infektionskrankheiten die Grundlagen hygienischer Volksbelehrung legte. Sein 
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Katechismus behandelte in knapper, prägnanter und leicht zu memorisieren-
der Form Grundwissen über diätetische Verhaltensempfehlungen zur Vermei-
dung von Krankheiten sowie über Verhaltensregeln bei epidemischen Erkran-
kungen. Es ging um Fragen wie „Muß man kleine Kinder überhaupt sehr warm 
halten?“, „Was muß man bey diesen ansteckenden Krankheiten ganz vorzüg-
lich beobachten?“, „Kann man [die Blattern, Pocken, Masern, d. A.] auch von 
selbst, durch besondere Lebensart, Essen und Trinken, Wind und Wetter be-
kommen?“ (Faust 1794). Die meisten Antworten waren sehr knapp gefasst und 
kamen ohne größere Erläuterungen, Erklärungen oder argumentative Begrün-
dungen aus. Erst dort, wo in der Bevölkerung ein tief verwurzelter „Aber-
glaube“ aufgebrochen werden sollte, der in offensichtlichem Widerspruch zum 
medizinischen Wissen stand, wurden die Verhaltensanweisungen durchaus ar-
gumentativ plausibilisiert (Sahmland 1991: 65). Mit ihrer Ausrichtung auf 
breite, wenig gebildete Bevölkerungsschichten, denen die katechetische Unter-
weisung aus der Religionserziehung bereits wohl bekannt war, genossen Ge-
sundheitskatechismen eine so hohe Akzeptanz, dass sie sogar beiläufig im 
Schulunterricht verbreitet werden konnten, indem sie als Vorlage für Lese-, 
Rechtschreib- und Schönschreibübungen Verwendung fanden (Sahmland 
2005: 2460). 

Quaestio disputata als Modell für die Einführung in argumentatives Den-
ken 
Im Kontrast zu den Gesundheitskatechismen Ende des 18. Jahrhunderts, die 
sich an weniger gebildete Bevölkerungsschichten wendeten, steht ein weiterer 
Typ des Frage-Antwort-Katalogs: die literarische Gattung der quaestio dispu-
tata, die den Katechismen vorausgegangen ist und ihre Blüte im 13. Jahrhun-
dert erfuhr (Hoye 1997; Jacobi 1994: 37). Die quaestio disputata ist eine literari-
sche Form der schriftlich ausgearbeiteten Disputation, die sich an den 
Universitäten in Lehre und Forschung des Hochmittelalters herausgebildet hat 
und entsprechend an ein gebildetes Fachpublikum gerichtet war. In der Dispu-
tation bereitet ein:e Meister:in ihres Faches das bewährte Wissen ihrer Diszip-
lin auf, präpariert die widerstreitenden Positionen heraus, die mit einer gewis-
sen Plausibilität einen Anspruch auf Wahrheit erheben können. Sie prüft die 
Argumente, die dafür und dagegen sprechen und positioniert sich schließlich 
in diesem Lichte mit der eigenen, wohlbegründeten Auffassung. Die quaestio-
nes des Thomas von Aquin gelten als Perfektionierung dieses disputativen Phi-
losophierens. Im Abschnitt zur Gerechtigkeit seiner summa theologica (Thomas 
von Aquin 1273) finden sich Fragen wie: „Ist das Recht das Objekt der Gerech-
tigkeit?“, „Ist die Gerechtigkeit auf einen anderen bezogen?“, oder „Ist die Ge-
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rechtigkeit Tugend?“. Dabei gibt es auch Fragen mit stärker lebenspraktischem 
Bezug, die zwar keine Verhaltensempfehlungen, jedoch recht konkrete Orien-
tierungen für Alltagshandlungen geben, wie: „Muß man immer nach dem ge-
schriebenen Gesetz Recht sprechen?“, „Muß man immer dem zurückerstatten, 
von dem man etwas genommen hat?“ „Darf man in Notwehr jemanden töten?“, 
„Darf man aus Not stehlen?“, „Ist es Sünde, Zins für geliehenes Geld anzuneh-
men?“. Im Vergleich zu den Gesundheitskatechismen, bei denen die Antwort 
auf Fragen häufig nur in einem Satz besteht oder doch meist nicht mehr als 
eine Buchseite umfasst, können sich die Antworttexte der quaestiones durch-
aus auch mal über zwei oder sogar mehr Buchseiten erstrecken. Anspruchsvoll 
werden sie vor allem in dem Maße, in dem die Fragen in einer komplexen ar-
gumentativen Gesamtordnung stehen. So konnte die Methode der quaestio 
Lehrform, Erkenntnismethode und literarische Gattung zur Darstellung eige-
ner Erkenntnisbemühungen in einem sein. Entscheidend für den hier zu dis-
kutierenden Zusammenhang ist nun, dass sie nicht bloß der Vermittlung von 
Faktenwissen oder Handlungsanweisungen diente. Vielmehr sollte sie die No-
viz:innen eines Faches in die wichtigsten Argumente einführen und sie befähi-
gen, selbst am Fachdiskurs mit eigenen Positionierungen teilzunehmen. 

Es wurden zwei historische Beispiele von Frage-Antwort-Katalogen darge-
stellt, um an ihnen zwei idealtypische Modelle der Wissensvermittlung von 
FAQs zu konstruieren.5 Demnach können FAQs entweder primär als Anleitung 
zum richtigen Verhalten oder als Einführung in das argumentative Denken an-
gelegt sein, das dazu befähigen soll, eine kritische Teilnehmer:in an Fachdis-
kursen mit eigenen und wohlbegründeten Überzeugungen zu werden. FAQs 
sind also als didaktische Textgattungen durchaus ernst zu nehmen. Wie die his-
torischen Beispiele demonstrieren, eignet sich dieses Format nicht bloß für die 
übersichtliche Vermittlung einfacher Wissensbestände und klarer Verhaltens-
empfehlungen. Vielmehr lässt sich in diesem Format auch ein anspruchsvolles, 
argumentatives und zum Selbstdenken befähigendes Aufklärungshandeln ver-
wirklichen. Das bedeutet nicht, dass FAQs im Dienste gesundheitlicher Aufklä-
rung so komplex sein müssten, dass sie der Leser:in ein aufwändiges Studium 

―― 
5 Die Darstellung erhebt nicht den Anspruch auf eine akribische Rekonstruktion der Logik 
der Gesundheitskatechismen und der quaestio disputata. Zur Vernachlässigung der jüngeren 
Forschung zu Katechismen vgl. Ehrenpreis (2012: 50f.). Hinsichtlich der quaestiones etwa kann 
hier nicht die große Bandbreite an Ausformungen der scholastischen Methode dargestellt 
werden, die im Kern auf die rationale Ergründung und Begründung autoritativ gesetzter Glau-
benswahrheiten zielt (Grabmann 1956), denn es geht hier nicht um die scholastische Methode, 
sondern deren „äußere Technik“, deren „äußere Form“ (ebd. 37) in der Variante des Frage-
Antwort-Formats. 
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abverlangen, für das nicht alle Bürger:innen die zeitlichen und motivationalen 
Ressourcen aufbringen können. Wie selbst Frage-Antwort-Kombinationen aus 
den quaestiones des Thomas von Aquin belegen, können diese didaktisch recht 
leicht verständlich und überschaubar gehalten werden. Dagegen scheint es mit 
dem modernen Ideal von Aufklärung und Mündigkeit schwer vereinbar, wenn 
FAQs nach dem Modell eines simplen Gesundheitskatechismus abzielten, der 
auf bloße Verhaltensanweisungen zur Erzeugung von Folgsamkeit reduziert 
wäre, ohne zum Selbstdenken anzuregen. Mit den beiden idealtypischen Polen 
des Gesundheitskatechismus einerseits und der quaestio disputata anderer-
seits ist also ein Kontinuum markiert, auf dem das im Folgenden zu interpre-
tierende FAQ verortet werden könnte. Zuvor soll jedoch erst ein Überblick über 
die FAQ-Sammlung der BZgA gegeben und anschließend die Auswahl der FAQ 
für die hermeneutische Analyse begründet werden. 

. Die FAQ-Sammlung als Ganzes: Informationen und 
Handlungsempfehlungen 

Die Autoren haben unabhängig voneinander die 66 FAQs vom Stand November 
2020 durchgesehen, klassifiziert und die Zuordnungen gemeinsam diskutiert. 
Eine FAQ wurde für die Sequenzanalyse ausgewählt. Wichtige Veränderungen 
dieses FAQ über den Zeitraum von November 2020 bis Februar 2023 wurden 
zum Teil von den Autoren mitverfolgt, zum Teil einem Internetarchivierungs-
dienst (waybackmachine) entnommen. Sequenzanalytisch ausgewertet wurde 
die Version vom 23.12.2021, wobei stellenweise auf wichtige Veränderungen Be-
zug genommen wird. 

Bei der Durchsicht der 66 FAQs vom November 2020 wurde geprüft, ob sie 
sich eher beziehen auf (1) handlungsrelevante medizinische, virologische oder 
epidemiologische Informationen bzw. Fakten, auf (2) Handlungsempfehlun-
gen, auf (3) rechtliche, administrative bzw. technische Vorgaben im Umgang 
mit der Pandemie oder (4) auf (gesundheits-)politische und (bio-)ethische Fra-
gen, also auf Begründungen für die normative Geltungskraft gesundheitsbezo-
gener, kollektiv bindender Entscheidungen. Dieses grobe Klassifikations-
schema ergab sich aus der gedankenexperimentellen Überlegung, welche Art 
von Fragen aus der lebensweltlichen Perspektive der aufklärungsbedürftigen 
Bürger:in in der Pandemie intuitiv bedeutsam erscheinen (vgl. auch Schütz 
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1946).6 In den Worten, mit denen die BZgA die FAQs überschreibt, geht es um 
„Antworten auf wichtige Fragen – aktuell, wissenschaftlich fundiert und hilf-
reich für Ihren Alltag“. So wäre anzunehmen, dass etwa solche Fragen behan-
delt werden: Wie gefährlich ist das Corona-Virus für mich und andere? Wie 
erkenne ich typische Symptome? Was kann ich selbst tun, um mich und andere 
vor einer Infektion und einer Erkrankung zu schützen und wie kann ich gege-
benenfalls die Genesung befördern? Bei der Zuordnung der FAQs zu diesen Ka-
tegorien haben die Autoren auf eine statistische Quantifizierung der Überein-
stimmung verzichtet, da die reliable Klassifikation der FAQ-Sammlung nicht im 
Vordergrund stand. Vielmehr sollte eine FAQ für die detaillierte Sequenzana-
lyse ausgewählt werden, für die angenommen werden kann, dass sich daran 
das Aufklärungshandeln der BZgA gut rekonstruieren lässt – eine Annahme, 
die sich ohnehin nur in der Interpretationspraxis bewähren kann. 

Die BZgA selbst unterteilt die FAQs in die Rubriken „Sich und andere schüt-
zen“, „Ansteckung und Übertragung“, „Krankheitsverlauf und Immunität“, 
„Ausbreitung des Virus“, sowie „Verdacht auf eine Infektion, Test, Quarantäne 
und Isolierung“. Letztere wurde später in drei Rubriken unterteilt. Außerdem 
kamen im Laufe der Zeit noch weitere Rubriken mit zunehmend mehr Unter-
rubriken zur Impfung hinzu. Die Fragesammlung wuchs von anfangs 66 Fra-
gen (11/2020) auf 102 Fragen (08/2021) und beträgt mittlerweile mehr als 574 
Fragen (06/2022). Inhaltlich lassen sich die FAQs etwa wie folgt kategorisieren: 
(1) Die meisten Fragen betreffen etablierte Fakten zur Übertragung und Ver-
breitung des Virus, sowie zum Stand der von Fachgesellschaften empfohlenen 
Präventions-, Diagnose- und Therapiemöglichkeiten von COVID-19. Entspre-
chend finden sich in einigen dieser FAQs wenig ausführliche Erläuterungen 
des Sachverhalts, sondern Hinweise auf und Verlinkungen zu den Webseiten 
der Institutionen, die die Informationen laufend aktualisiert bereithalten. Bei-
spiele sind: „Kann das Coronavirus SARS-CoV-2 über Wasser übertragen wer-
den?“, „Wie lange ist eine Person ansteckend?“, „Zu welchen Komplikationen 
und Folgeerkrankungen kann COVID-19 führen?“ (2) Ein weiterer großer Teil 
von Fragen bezieht sich auf Handlungsempfehlungen zum Schutz vor bzw. Um-
gang mit Infektion und Erkrankung. Beispiele dafür sind: „Welche Empfehlun-
gen gibt es für den Umgang mit Haustieren?“, „Was ist beim Tragen einer 

―― 
6 Die Grenzen zwischen den Kategorien sind unscharf. So können Informationen mehr oder 
minder verhaltensrelevant sein und Regelungen sollten auf (wissensbasierten und normativ 
konsensfähigen) Verhaltensempfehlungen beruhen. Für die Frage danach, wie gesundheitli-
che Aufklärung betrieben wird, muss letztlich der gesamte Frage- und Antworttext detailliert 
untersucht werden. Dies kann hier nur für ein FAQ geschehen. 
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Mund-Nasen-Bedeckung zu beachten?“, „Ich habe Husten und Fieber. Was soll 
ich tun?“ (3) Ein weiterer sehr großer Teil von Fragen betrifft rechtliche Rege-
lungen und administrative Vorgaben zum Umgang mit der Pandemie, etwa zur 
Quarantäne, der Corona-App, Reiseregelungen und dann zunehmend zur Imp-
fung, was damit erklärt werden kann, dass sich 39% der Anfragen der Bevölke-
rung bei der BzgA auf „Unsicherheiten bei den Regelungen“ bezogen (von Rü-
den et al. 2021: 290). Da bereits die Fragen dieser drei Kategorien so gestellt sind, 
dass sie nicht direkt auf Begründungswissen abheben, sondern auf die Befol-
gung von Anweisungen, kann vermutet werden, dass die FAQ-Sammlung eher 
dem Modell des Gesundheitskatechismus folgt. Das ist aber nicht zwingend der 
Fall, da auch Fragen nach Fakten, Handlungsempfehlungen und Regelungen 
argumentativ in einer Weise beantwortet werden können, dass sie die Leser:in-
nen befähigt, mündig zu diesen Sachverhalten Stellung zu nehmen und sie auf 
den eigenen Alltag zu beziehen. Viel stärker erforderlich dürfte dies bei explizit 
normativen Fragen sein, der vierten Fragekategorie. 

(4) Nur eine Frage ist offensichtlich normativ-wertend ausgerichtet und be-
zieht sich explizit auf politische Aspekte der Pandemie. Sie sticht dadurch her-
aus, dass sie im Vergleich zu den anderen FAQs das aufzuklärende Bildungs-
subjekt, die Bürger:in, als Teil der politischen Öffentlichkeit zur gemeinschaft-
lichen Bewältigung der Pandemie zu adressieren scheint: „Warum sind im Zu-
sammenhang mit COVID-19 so weitreichende Maßnahmen erforderlich?“ (siehe 
Abbildung 1). Innerhalb der FAQs nimmt diese Frage bis heute eine Art Meta-
status ein, da sie sich auf die in der politischen Gemeinschaft seit Beginn der 
Pandemie bestehende Kontroverse um die Rechtfertigbarkeit sämtlicher Maß-
nahmen samt der mit ihnen einhergehenden Freiheitsbeschränkungen zu be-
ziehen scheint und nicht lediglich eine einzelne Maßnahme (z.B. Masken-
pflicht, Impfpflicht) fokussiert.7 Sie verspricht daher im besonderen Maße, 
über das Aufklärungshandeln der BZgA Auskunft geben zu können. Grundsätz-
lich würde sich zur Rekonstruktion des Aufklärungshandelns auch eine Frage 
nach medizinischen Informationen, Verhaltensempfehlungen oder rechtlichen 
Regelungen eignen. Es könnte untersucht werden, wie die Informationen, Ver-
haltensempfehlungen oder Regelungen vermittelt werden, etwa ob sie unhin-

―― 
7 Diesen Sonderstatus behält diese Frage über den gesamten Beobachtungszeitraum. Im Juni 
2022 behandeln von 574 FAQs allein 452 die Impfung und 9 „Informationen für ukrainische 
Geflüchtete“, so dass 113 Fragen zu den oben aufgelisteten Themen verbleiben. Bei den Fragen 
zur Impfung finden sich drei weitere Fragen mit deutlich normativ-politischem Gehalt: „Wa-
rum brauchen wir eine gesetzliche Impfpflicht gegen COVID-19 in bestimmten Einrichtungen?“, 
„Kann ich künftig am normalen Leben teilhaben, wenn ich nicht geimpft werden möchte?“ und 
„Trifft es zu, dass zu Beginn zu wenig Impfdosen bestellt worden sind?“. 
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terfragt als gegeben gesetzt oder argumentativ begründet werden, wie dort mit 
Ungewissheit oder wissenschaftlicher Kontroversialität umgegangen wird und 
inwiefern zum eigenständigen Räsonnement über diese Dinge eingeladen 
wird. Es ist plausibel anzunehmen, dass diese Aspekte gerade bei normativ-
wertenden FAQs besonders virulent werden. 

Schließlich (5) gibt es noch einige Fragen, die die Autoren bei der Erstellung 
des Kategoriensystems nicht erwartet hatten. Sie machten im ersten Pandemie-
jahr einen größeren Anteil der FAQ-Sammlung aus: FAQs zu epidemiologi-
schen Kenngrößen zur Einschätzung der pandemischen Lage wie: „Was ver-
steht man unter der Reproduktionszahl und wie wichtig ist sie für die Bewertung 
der Situation?“, „Werden die Erkrankungszahlen durch die wachsende Anzahl 
an Antigen-Schnelltests verzerrt?“ oder „Was bedeutet eine 7-Tage-Inzidenz von 
Null?“. Solche Fragen ließen sich deshalb nicht klassifizieren, weil der Alltags-
bezug unklar bleibt. So mag man aus der lebensweltlichen Alltagsperspektive 
daran interessiert sein, ob es gegenwärtig riskant ist, das eigene Haus zu ver-
lassen oder bestimmte Orte der Zusammenkunft aufzusuchen. Jedoch lassen 
sich Kenngrößen zur Einschätzung der pandemischen Lage nicht ohne weite-
res auf die eigene Alltagspraxis zurückbinden. So ist aus der abstrakten Größe 
einer 7-Tage-Inzidenz von 50 nicht unmittelbar zu schließen, was sie für die 
Alltagsgestaltung bedeutet und ob eine Inzidenz von 1.500 oder ein R-Wert grö-
ßer 1 erhebliche Anpassungen erfordern würde.8 Lebensweltlich relevant wer-
den solche Kenngrößen wohl erst dadurch, dass sie im öffentlichen Diskurs so 
einen unerwartet prominenten Status erhalten haben (Miller 2022). Entspre-
chend könnte etwa im Modell der quaestio disputata vermittelt werden, wie ein 
System an Kenngrößen genutzt werden kann, um für die Alltagspraxis relevant 
zu sein. Es wäre interessant, die entsprechenden FAQs daraufhin detailliert in-
terpretativ zu untersuchen. So könnte sich herausstellen, dass diese FAQs Risi-
komündigkeit fördern und die Leser:innen zur kompetenten Teilnahme am öf-
fentlichen Diskurs über die epidemische Lage befähigen sollen. Dies könnte 

―― 
8 Siehe etwa die Diskussion von Maria Amoretti und Elisabetta Lalumera (2022) zum heraus-
gehobenen Stellenwert der Reproduktionszahl R gerade in den nationalen Pandemiepolitiken 
der Anfangsphase, in Deutschland unterstützt durch eine auch international vielbeachtete 
Rede von Angela Merkel. Die Autorinnen illustrieren den langjährig in der Epidemiologie 
etablierten Konsens über die statistischen, messtechnischen Probleme von R, die ihre Aussa-
gekraft zur Interpretation einer pandemischen Lage relativieren. Sie kommen zum Schluss, 
dass die Art und Weise der Verwendung der Indikatoren zur Einschätzung der epidemischen 
Lage in Politik und politischer Öffentlichkeit einer Expertokratie Vorschub leistet, die öffent-
liche Diskussionen über Werte und Güterabwägungen unterdrückt (so auch Münch 2022; 
Reiss 2021; Kollosche & Meyerhöfer 2021). 
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auch die Fähigkeit zur Kritik des öffentlichen Diskurses einschließen, sofern 
dort die naive expertokratische Vorstellung wirksam ist, „die“ Wissenschaft 
könne unstrittige Messwerte zum pandemischen Geschehen liefern und aus 
diesen die „einzig richtigen“ Handlungsanleitungen ableiten und politische De-
liberation erübrigen (vgl. Münch 2022; Klinge et al. 2022; Mintrom et al. 2021). 
Auch in dieser Hinsicht verspräche die detaillierte Untersuchung dieser FAQs 
wichtige Ergebnisse aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive auf 
die Pandemie. Hier soll aber im Folgenden aufgrund ihres herausgehobenen 
normativ-wertenden Metastatus‘ im Rahmen der Fragesammlung das FAQ aus 
der vierten Kategorie sequenzanalytisch rekonstruiert werden. 

. Fragetext: Zur Erforderlichkeit von Corona-
Maßnahmen 

Es wird nun der objektive Bedeutungsgehalt des Fragetextes der FAQ aus Ab-
bildung 1 rekonstruiert. 

Warum sind [...] so weitreichende Maßnahmen erforderlich? 

In der FAQ geht es um die Begründung („warum“) für die Erforderlichkeit von 
Maßnahmen. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine Sprecher:in 
die Frage auf diese Weise formuliert? Die Sprecher:in kommuniziert die Erfor-
derlichkeit der Maßnahmen als ein geltendes Faktum (x ist ein p) und erkun-
digt sich nach dem Geltungsgrund (warum ist x ein p). Alternativ hätte sie stär-
ker darauf abheben können, dass es sich dabei um eine kontingente Über-
zeugung handelt, die von einem konkreten Erkenntnissubjekt vertreten wird 
(S ist der Überzeugung, dass x ein p ist), von anderen Subjekten aber bestritten 
werden könnte. Die Frage nach dem Grund für die Überzeugung bekommt 
dann einen stärker disputativen Charakter (Warum ist die Regierung der Über-
zeugung, dass x ein p ist). So könnte jemand fragen, der bereit ist, sich durch 
gute Argumente überzeugen zu lassen. Die BZgA dagegen stellt sich eine Bür-
ger:in vor, für die die Erforderlichkeit der Maßnahmen ein unstrittige Tatsache 
ist und die sich lediglich für den Geltungsgrund interessiert. Aber wie kann die-
ses Interesse motiviert sein? Angenommen eine Person ist zum Beispiel davon 
überzeugt, das körperliche Züchtigungsverbot in der Erziehung sei eine mora-
lische Tatsache oder die Wirksamkeit von Antibiotika gegenüber bakteriellen 
Infektionskrankheiten sei eine empirische Tatsache. Eine differenzierte ethi-
sche bzw. naturwissenschaftliche Begründung dieser Tatsachen mag dann aka-
demisch interessant sei, ist aber praktisch bedeutungslos, da sie ihr Handeln 
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ohnehin daran ausrichtet. Praktisch relevant wird eine Begründung erst dann, 
wenn Zweifel an der moralischen Richtigkeit bzw. empirischen Wirksamkeit 
aufkommen oder aber, wenn es darum geht, an einem Begründungsdiskurs 
teilnehmen zu müssen. Übertragen auf den hier interessierenden Kontext be-
deutet dies: Überzeugt von der Erforderlichkeit weitreichender Maßnahmen 
wendet sich eine Bürger:in auf Basis ihres Institutionenvertrauens an die re-
gierungsamtliche Expertise (das RKI vermittelt über die BZgA), um den Gel-
tungsgrund zu erfahren. Dem Ideal der wohlinformierten Bürger:in (Schütz 
1964) folgend möchte sie Rechenschaft abgegeben können, entweder vor sich 
selbst, falls zukünftig doch einmal Zweifel an der Richtigkeit der Behauptung 
der Erforderlichkeit aufkommen, oder gegenüber Dritten, falls diese sie mit 
Zweifel konfrontieren. Sie will sich von der BZgA nicht überzeugen lassen, das 
ist sie ja bereits. Sie will sich lediglich vergewissern, dass die Dinge sich tatsäch-
lich so verhalten wie sie glaubt. 

Die BZgA transportiert also das Ideal der wohlinformierten Bürger:in, die 
der Kompetenz der Regierung vertraut, am politischen Diskurs teilnehmen und 
öffentlich die Position vertreten kann, die weitreichenden Maßnahmen seien 
erforderlich. Kritiker:innen, die „so weitreichende Maßnahmen“ nicht für er-
forderlich halten, werden von der BZgA nicht adressiert. Unter Berücksichti-
gung des Anspruchs der BZgA, in die FAQ-Sammlung nur „wichtige“ Fragen auf-
zunehmen, ist die Hypothese zulässig, dass die BZgA Fragen von Kritiker:innen 
der Behauptung der Erforderlichkeit „weitreichender Maßnahmen“ nicht für 
wichtig hält. Es ist zu erwarten, dass der Antworttext keine differenzierte Be-
gründung gibt, die auch Kritiker:innen zu überzeugen vermag (Modell quaestio 
disputata). Es ist plausibel davon auszugehen, dass die Begründung weniger 
argumentativ, sondern eher thetisch, im Modus aneinandergereihter Behaup-
tungen geschieht, die sich gut memorisieren und rezitieren lassen (Modell Ge-
sundheitskatechismus). 

weitreichende Maßnahmen 

Die Maßnahmen werden als „weitreichend“ charakterisiert. Sie erstrecken sich 
also auf einen großen Bereich oder auf viele Bereiche der individuellen oder 
gemeinschaftlichen Lebenspraxis oder berühren einen Bereich besonders tief-
greifend oder folgenreich. Das Wort „weitreichend“ verweist auf eine Skalie-
rung, an deren gegenüberliegendem Ende „begrenzt“, „eng“ oder „oberfläch-
lich“ stehen könnte. Demnach wird eine Dimensionalisierung von breit vs. eng 
sowie von invasiv vs. nicht-invasiv konstituiert. Sie setzt die Wahl, Macht und 
Möglichkeit voraus, entsprechende Handlungen gestalten zu können. Es han-
delt sich somit um einen gestaltbaren raum-zeitlichen Kontext, dessen Ausge-
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staltung deshalb begründungsbedürftig ist, da auch anders, nämlich weniger 
weitreichend hätte gestaltet werden können. Das Wort „so“ verstärkt das „weit-
reichend“ und deutet damit auf besonders invasive Handlungen hin, die von 
bisherigen Erfahrungen und Erwartungen abweichen. Die invasive, flächende-
ckende oder folgenreiche Abweichung ist somit besonders begründungsbe-
dürftig. Da weitreichende Entscheidungen auch unerwünschte Folgen haben 
können, etwa Kollateralschäden, stellt sich ferner die Frage nach Fehlentschei-
dungen oder schuldhaftem Handeln und die Verantwortungsübernahme für 
geschädigte Betroffene. Die skalierende Formulierung „so weitreichend“ 
schließt also unerwünschte Folgen nicht aus, sondern macht auf sie aufmerk-
sam. 

Maßnahmen erforderlich 

In der alltagssprachlichen Bedeutung meint „erforderlich“, dass ein Mittel „für 
einen bestimmten Zweck unbedingt notwendig bzw. unerlässlich“ (Duden) ist, 
es also keine akzeptablen alternativen Mittel gibt, diesen Zweck zu erreichen. 
Diese Mittel werden in der vorliegenden Frage als „Maßnahmen“ bezeichnet. 
Maßnahmen sind Anordnungen einer weisungsbefugten Instanz zur Befolgung 
bestimmter Verhaltensweisen, mit denen im Voraus spezifizierte Zwecke er-
reicht werden sollen. In den Rechtswissenschaften werden sie traditionell von 
Gesetzen unterschieden, die anhand allgemeiner Prinzipien stärker zweck- 
und situationsübergreifende Verhaltensnormierungen formulieren (Schmitt 
1924: 249ff.). Maßnahmen adressieren „ein Sachproblem, das man so schnell 
wie möglich und irgendwie in den Griff bekommen muss“ (Volkmann 2020: 4). 
Es ist durchaus geläufig, von Maßnahmen zu sprechen, die eine Person sich 
selbst auferlegt („Ich habe Maßnahmen ergriffen, um mehr Flüssigkeit zu mir 
zu nehmen. Ich habe eine große Trinkflasche gekauft und eine Erinnerungs-
funktion auf meinem Smartphone eingerichtet“). Der Begriff wird dann im 
übertragenden Sinne verwendet. Die Sprecher:in stützt sich dabei auf ein In-
stanzen-Modell der Person mit einer Weisungs- und einer Befolgungsinstanz. 
Im engeren Sinne bezieht sich der Begriff der Maßnahme auf die Perspektive 
des Organisations- bzw. hier: staatlichen Verwaltungshandelns. Es geht dabei 
um Tätigkeitsbündel bzw. -typen, die administrativ verordnet werden und ein 
umrissenes Problem beheben sollen. Als Maßnahme könnten also Verhaltens-
vorschriften oder -empfehlungen in Betracht kommen, die der Staat an die Be-
völkerung mit der Intention erlässt, seiner Schutzpflicht nachzukommen. 

Sind aber Verhaltensempfehlungen Maßnahmen? Genau genommen han-
delt es sich noch nicht um eine Maßnahme, wenn etwa eine Niesetikette zur 
Minimierung des Ansteckungsrisikos in staatlich verantworteten Informati-
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onsmaterialien empfohlen wird. Zur Maßnahme wird die Veröffentlichung ei-
ner Empfehlung zur Niesetikette erst dann, wenn die Veröffentlichung ange-
ordnet wurde. Nicht der Realakt der Empfehlungshandlung als solcher ist die 
Maßnahme, sondern die Anordnung, diese Empfehlung zu zu geben (zu dieser 
Unterscheidung: Erbguth & Guckelberger 2020: 156). Auch die Anordnung an 
die BZgA, FAQs während einer Pandemie zu erstellen, stellt in diesem Sinne 
eine Maßnahme dar. Es handelt sich bei diesen Beispielen um Maßnahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit, um Kampagnen. Aus der Perspektive der Bürger:in sind 
solche Kampagnen nicht „unschuldig“, auch dann nicht, wenn sie der Empfeh-
lung inhaltlich zustimmt. Sie können als Intervention des Staates zum Beispiel 
als unzulässige Einmischung oder Bevormundung gewertet werden. Entschei-
dend ist nun, ob solche angeordneten Empfehlungen als „weitreichende Maß-
nahmen“ im Sinne des FAQs interpretiert werden können. Naheliegender ist es 
wohl, darunter eher staatlich erlassene Schutzmaßnahmen zu fassen, wie sie 
im Infektionsschutzgesetz (§ 28) beispielhaft aufgelistet werden, da diese in die 
Grundrechte der Bürger:innen eingreifen: Abstandsgebote, Maskenpflicht, 
Verpflichtungen zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises 
(„Schutzmaßnahmen“), Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen, Schließun-
gen von Einrichtungen und Untersagung bestimmter Aktivitäten und Veran-
staltungen („weitergehende Schutzmaßnahmen“). Jedenfalls ist zu erwarten, 
dass im Antworttext expliziert wird, um welche Maßnahmen es geht, deren Er-
forderlichkeit hier behauptet wird. 

Eine differenzierte Explikation des Wortes „erforderlich“ findet sich im 
Rechtsdiskurs zur Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Voraussetzung dafür, 
dass eine Maßnahme als erforderlich gelten kann, ist, dass sie auch geeignet 
ist, den intendierten Zweck zu erreichen. Erforderlichkeit setzt Geeignetheit 
voraus. Als noch grundlegender gilt die Frage nach der Legitimität der Zwecke, 
denen die Maßnahmen dienen sollen. Zwischen den drei Kriterien der (1) Legi-
timität, (2) Geeignetheit und (3) Erforderlichkeit besteht ein logischer Zusam-
menhang: Verfolgt eine Maßnahme einem illegitimen Zweck, gilt sie insgesamt 
als illegitim, ohne dass noch nach der Geeignetheit und Erforderlichkeit gefragt 
werden muss. Erweisen sich die Mittel als ungeeignet für den Zweck, so kann 
ihre Verwendung nicht mehr erforderlich sein. Und schließlich besagt die Er-
forderlichkeit, dass die es keine Maßnahme gibt, die bei gleicher Eignung we-
niger Nachteile hätte und daher vorzugswürdig wäre. Darüber hinaus wird in 
der rechtswissenschaftlichen Literatur für gewöhnlich das vierte Kriterium 
der „Angemessenheit“ veranschlagt (auch: „Zumutbarkeit“ oder „Verhältnis-
mäßigkeit im engeren Sinne“ genannt), demzufolge Maßnahmen, selbst wenn 
sie zur Erreichung eines legitimen Zwecks geeignet und erforderlich sind, nicht 
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zugleich mit nicht-intendierten Effekten (z.B. Kollateralschäden durch Beein-
trächtigung von Rechtsgütern) verbunden sein sollen, die ihren Nutzen über-
wiegen.9 Diese abschließende Abwägung resultiert dann in ein Urteil über die 
Verhältnismäßigkeit des Mittels bezogen auf den Zweck. Bemerkenswert ist, 
dass diese abschließende Abwägung in diesem (und anderen) FAQ nicht the-
matisch ist, da auf Nachteile der Maßnahmen nicht eingegangen wird. Die Er-
wägung nicht-intendierter Folgen wird somit übergangen. Dies könnte darin 
begründet liegen, dass diese vierte Prüfstufe am stärksten von Werturteilen 
durchzogen ist. Denn wenn beurteilt werden soll, ob der angestrebte Nutzen 
einer Maßnahme durch ihren konkreten Beitrag zur Erreichung des Zwecks 
dem Gewicht nach gegenüber absehbaren Schäden überwiegt, müssen zu-
nächst die ethisch-moralischen Maßstäbe der Gewichtung von Nutzen und 
Schäden expliziert werden. Hingegen gilt die dritte Prüfstufe der Erforderlich-
keit als „stärker tatsachengeprägte und damit verlässlichere Stufe“ (Berke-
mann 2018: 104). Dennoch fließen auch hier Werturteile ein, da in vergleichen-
der Betrachtung beurteilt werden muss, inwiefern die propangierten Mittel 
nicht mit gravierenderen Nachteilen verbunden sind als mögliche alternative 
Mittel. Jedoch: Indem die letzte und am stärksten durch Werturteile geprägte, 
vierte Prüfstufe entfällt, wird die Frage nach der Verhältnismäßigkeit im wei-
teren Sinne ausgeblendet oder droht latent auf ein technisches Problem der 
Effektivität von Mitteln verkürzt und seiner vollen ethischen Dimension be-
raubt zu werden. 

im Zusammenhang mit COVID-19 

Dennoch ist mit der aufgeworfenen Frage nach der Erforderlichkeit der 
Corona-Maßnahmen noch immer ein anspruchsvoller und komplexer Zusam-
menhang angesprochen, der in dem FAQ auf eigentümlich opake Weise formu-
liert wird, was insbesondere im Ausdruck „im Zusammenhang mit“ begründet 
liegt. Denn der Ausdruck „im Zusammenhang mit“ wird immer dann verwen-
det, wenn eine präzise Charakterisierung eines komplexen Bedingungsgefüges 
vermieden werden soll. Er kann von einem (gebildeten) Laien verwendet wer-
den, der um sein Nicht-Wissen über gewisse komplexe Zusammenhänge weiß. 

―― 9 Die (hier nicht detailliert darstellbare) Geschichten- und Lesartenbildung, bei der mitunter 
die Definition des Duden als Wörterbuch des allgemeinen Sprachgebrauchs einging, hat erge-
ben, dass die objektive Bedeutungsstruktur von "erforderlich" prägnant mit dem juristischen 
Konzept der Verhältnismäßigkeitsprüfung expliziert werden kann. Methodischer Anspruch 
dabei ist, dass der Rekurs auf solche theoretischen Konzepte die Rekonstruktion anreichern, 
nicht jedoch zum subsumtionslogischen Ausschluss von Lesarten führen darf. 



 Gebrauchsanleitung für die Pandemie   

Darüber hinaus wird diese Phrase auch als didaktisches Mittel etwa von Sozi-
alwissenschaftler:innen und Philosoph:innen verwendet, um zu Beginn einer 
Abhandlung nicht zu viel vorwegzunehmen oder als methodisches Mittel, um 
die Reichweite ihrer Überlegungen nicht bereits dadurch einzuschränken, dass 
zentrale Begriffe eng definiert oder Kausalannahmen zwischen Entitäten prä-
supponiert werden. Strenggenommen wird hier von einem Zusammenhang 
zwischen den weitreichenden Maßnahmen und der Erkrankung COVID-19 ge-
sprochen, die das Sars-CoV-2-Virus auslöst, wobei dem Sprachgebrauch nach 
mit COVID-19 auch Verdachtsfälle von Infektionen oder Fälle nachgewiesener 
Infektionen ohne symptomatische Erkrankung bezeichnet werden. Die BZgA 
wählt eine geschickte Formulierung, mit der sie alle Verwendungsweisen von 
COVID-19 einschließt. Gleichzeitig geht sie damit auch einer Zielbestimmung 
der Maßnahmen aus dem Weg. Denn alternativ hätte die FAQ eindeutiger und 
zugleich voraussetzungsvoller formuliert werden können in der Form: Warum 
sind zur Verhinderung/Minimierung von COVID-19-Fällen/-Infektionen/-Erkran-
kungen/-Toten so weitreichende Maßnahmen erforderlich? Mit solcher Art prä-
zisen Fragen wäre zugleich das Ziel der Maßnahmen konkreter benannt. Dies 
wird hier vermieden. 

Warum sind im Zusammenhang mit COVID-19 so weitreichende Maßnahmen erforderlich? 

Die Unschärfen und Vagheiten in der Frage werden auch dann deutlich, wenn 
man sie mit stark kontrastierenden Formulierungen vergleicht. Angesichts des-
sen, dass es sich bei der Erforderlichkeit der Maßnahmen um ein hoch strittiges 
Thema, wenn nicht sogar um die gesundheitspolitische Kernfrage der Bewälti-
gung von Pandemien handelt, hätte die BZgA deutlich offener aber nicht weni-
ger präzise fragen können: Worum geht es bei der Frage nach der Erforderlich-
keit (oder umfassender: der Verhältnismäßigkeit) von Maßnahmen? Sie hätte 
damit stärker darauf setzen können, die Bürger:innen zu befähigen, sich an 
diesem normativen Diskurs im politischen Raum zu beteiligen. Dazu würde 
dann auch die Befähigung gehören, danach fragen zu können, welche deskrip-
tiven Aspekte geklärt werden müssen, bevor ein normatives Urteil über die 
Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen getroffen werden kann, und damit auch, 
welche empirischen Befunde in welchem Gewissheitsgrad über die pandemi-
sche Situation vorliegen müssen.10 Die BZgA setzt hingegen die Erforderlichkeit 

―― 10 So gibt es Beispiele für vergleichsweise behutsame und entscheidungsoffene Versuche zur 
Aufklärung über die empirischen und normativen Fragen, die bearbeitet werden müssen, um 
die Verhältnismäßigkeit einer allgemeinen Impfflicht aus medizinethischer Sicht abwägen zu 
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bereits in der Frage als gegeben voraus. Es scheint demnach unstrittig zu sein, 
dass die Maßnahmen erforderlich sind, interessant erscheint nur noch das Wa-
rum. Die BZgA tritt also mit einem starken Geltungsanspruch auf, den sie mit 
einer Frageformulierung hätte vermeiden können, die darauf abzielte, die Ad-
ressat:innen mit dem FAQ zur kompetenten Teilnahme an einem Diskurs zur 
Erforderlichkeitsprüfung zu befähigen. Damit würden sie auch dem steten 
Wandel der pandemischen Bedingungen gerecht werden. Denn da sich die pan-
demische Lage im Laufe der Monate dynamisch ändert und entsprechend die 
FAQs hin und wieder aktualisiert werden, müsste die BZgA bei Wegfall der Er-
forderlichkeit weitreichender Maßnahmen konsequenterweise die Frage re-
formulieren in: Warum sind keine weitreichenden Maßnahmen mehr erforder-
lich?11 

Bemerkenswert ist weiterhin, dass in dem Fragetext des FAQ die Maßnah-
men, für die die Erforderlichkeit vorausgesetzt wird, gar nicht konkret benannt 
werden. Wenn nicht unterstellt werden soll, dass dies aus strategischen Grün-
den vage bleibt, damit eine ebenso vage Antwort gegeben werden kann, die 
dann den Charakter einer Generalvollmacht annehmen würde, so ist davon 
auszugehen, dass die Vagheit auch hier didaktisch motiviert ist. Entsprechend 
ist zu erwarten, dass die Antwort sämtliche Aspekte expliziert und in einen ar-
gumentativen Zusammenhang bringt. Eine transparente Antwort müsste argu-
mentativ verdeutlichen, (i) welcher Zweck verfolgt wird und inwiefern es sich 
um einen legitimen Zweck handelt, (ii) mit welchen konkreten Maßnahmen 
dieser Zweck jeweils verfolgt wird und welche Gründe dafürsprechen, dass 
diese Maßnahmen die Zweckerreichung fördern und (iii) welche Gründe für 
die Annahme sprechen, dass es keine milderen, gleich geeigneten Maßnahmen 
zur Erreichung des Zwecks gibt. Die Frage erfordert also eine sehr komplexe 
Antwort.12 Es ist bemerkenswert, dass die Konstrukteur:innen der FAQ sich 

―― 
können (etwa: Schildmann & Marckmann 2022; EbM-Netzwerk 2022). Und auch in der Rechts-
wissenschaft gibt es Vorschläge für Kriterien einer Verhältnismäßigkeitsprüfung von Corona-
Maßnahmen, ohne das Ergebnis vorwegzunehmen (Murswiek 2021a; Lepsius 2021b). 
11 Die Frageformulierung hat sich bis März 2022 nicht geändert. Bei weitgehend gleichblei-
bendem Antworttext wurden danach folgende Änderungen vorgenommen: „… weiterhin 
Maßnahmen erforderlich?“ (17.03.2022), dann: „… weiterhin besondere Maßnahmen erforder-
lich?“ (02.05.2022) und schließlich „… weiterhin besondere Maßnahmen sinnvoll?“ (29.08.2022). 
Spätestens am 07.02.2023 wurde die FAQ ersatzlos aus der Sammlung entfernt. 
12 Es lässt sich argumentieren, dass dem Staat aus Transparenzgründen eine entsprechende 
öffentliche Begründungspflicht zukommt (so: Murswiek 2020: 41). Dabei hat er nach gängiger 
Rechtsauffassung einen „Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum, der es ihm gestattet, auf 
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nicht entschieden haben, die Frage in mehrere Teilfragen zu differenzieren, 
um sie didaktisch gerecht und in „einfacher Sprache“ (Eitze et al. 2021: 275) ein-
zeln zu beantworten. Andererseits verleitet die Warum-Frage zu einer knap-
pen Weil-Antwort. Auf die Frage, warum die Maßnahmen erforderlich sind, 
ließe sich antworten: „weil ohne diese Maßnahmen oder mit weniger weitrei-
chenden Maßnahmen mehr Menschen Schaden nähmen“. Aber das wäre ledig-
lich eine abgekürzte Form der hier explizierten Struktur einer wohlbegründe-
ten Antwort. So knapp im Modus der Setzung zu antworten, wäre selbst wieder 
erklärungsbedürftig für eine Behörde, die Krisenkommunikation im Modus 
der gesundheitlichen Aufklärung wahrzunehmen beansprucht. Deshalb ver-
wundert es, dass die Frage nicht auf eine Weise formuliert wurde, die nach 
einer extensiveren Erklärung verlangt, etwa in der Form: Inwiefern sind die 
Maßnahmen erforderlich? 

. Antworttext: Reduzierte Aufklärung 

Der Antworttext kann nun daraufhin untersucht werden, wie die Erforderlich-
keit der Maßnahmen begründet wird. 

Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um ein nach wie vor vergleichsweise neues Virus, 

Gleich zu Beginn wird festgestellt, dass das Virus vergleichsweise „neu“ ist. Neu 
kann das Virus sein in Bezug auf seine Entdeckung durch die Wissenschaft und 
damit auch in Bezug auf den Wissensstand der relevanten Disziplinen. Und das 
Virus kann neu sein in Bezug auf seine Entstehung und Verbreitung, die dann 
ein Anpassungsproblem für einen Organismus bzw. eine Population von Orga-
nismen aufwirft. In der folgenden Sequenz wird implizit der zweite Aspekt an-
gesprochen, der erste Aspekt bleibt somit latent: 

das sehr ansteckend ist, eine – vor allem bei zunehmendem Alter bzw. bestimmten Vorer-
krankungen – schwer verlaufende Krankheit (COVID-19) verursachen kann und bei einem 
großen Teil der Infizierten auch zu länger anhaltenden Folgen führen kann. [...] Aufgrund 
der hohen Übertragbarkeit und der Tatsache, dass ein relevanter Teil der Bevölkerung 
noch immer keinen ausreichenden Immunschutz gegen das Virus hat, kann es rasch zu 
hohen Fallzahlen mit schweren Erkrankungen, Todesfällen und einer Belastung des Ge-
sundheitswesens kommen. 

―― 
der Basis wenigstens vertretbarer Wirkungsannahmen und -zusammenhänge zu agieren“ 
(Rixen 2021: 83). 
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Aufgrund unzureichendem Immunschutz und seiner schnellen Ausbreitung 
stellt das Virus für den Menschen und für die Bevölkerung eine Gefahr dar, 
soviel ist der Wissenschaft bereits bekannt. Bekannt ist auch, dass es insbeson-
dere für Menschen zunehmenden Alters und Menschen mit Vorerkrankungen 
gefährlich ist. Eine Quantifizierung des Risikos – etwa um der oft beklagten 
„falschen Wahrnehmung von Risiken“ (Wahidie et al. 2021: 622) entgegenzuwir-
ken (Kurz-Milcke et al. 2008) – wird weder auf Bevölkerungs- noch auf Indivi-
dualebene vorgenommen,13 eine über den vagen Hinweis auf die Neuheit des 
Virus hinausgehende Kontextualisierung etwa durch vergleichende Kontras-
tierung mit den (quantifizierten) Risiken durch andere Viren erfolgt nicht.14 
Wie ist das zu erklären, wenn es doch gleichzeitig renommierte Wissenschaft-
ler:innen gibt, die recht früh im Verlauf der Pandemie entsprechend der Ma-
xime „probability as a guide of life“ (Carnap 1950: 246) den Anspruch erhoben 
haben, wohlbegründete probabilistische Risikoeinschätzungen mit hinreichen-
dem Gewissheitsgrad vorgelegt zu haben (etwa: Spiegelhalter 2020; Ioannidis 
2020). Und auch vom RKI werden frühzeitig Risikoanalysen vorgelegt (etwa: 
RKI 2020b).15 Eine sparsame Erklärung dafür wäre, dass die BZgA den Gewiss-
heitsgrad der relevanten Entscheidungsparameter als nicht ausreichend ein-

―― 
13 In früheren Fassungen des FAQ finden sich lediglich Angaben zu absoluten Todeszahlen. 
In einer Fassung wurde die Übersterblichkeit erwähnt. So heißt es in der Fassung dieses FAQ 
vom 18.11.2020: „Bislang sind in Deutschland über 13.000 Menschen, die mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 infiziert waren, gestorben – und das trotz der teils einschneidenden Gegenmaßnah-
men in den vergangenen Monaten“. In der dritten Fassung vom 06.01.2021 wurde die Zahl auf 
30.000 aktualisiert. In der vierten Fassung vom 09.03.2021 wurde auf „erste Auswertungen der 
Übersterblichkeit“ des Statistischen Bundesamts verwiesen: „Im Januar 2021 sind nach einer 
Hochrechnung 18 Prozent mehr Menschen verstorben als im Durchschnitt der Vorjahre“. In der 
fünften Fassung vom 27.04.2021 wurde der Hinweis auf Übersterblichkeit nicht mehr aktuali-
siert, jedoch die Anzahl der Toten wieder aufgenommen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf 
„über 80.000 mit SARS-CoV-2 infizierte Personen“ beläuft. In den folgenden Fassungen seit dem 
30.06.2021 unterbleibt jede Quantifizierung. Im Gegensatz zu anderen Themen in den FAQs 
wird hier auf keine externe Quelle verlinkt, die etwa aktualisierte Indikatoren zur pandemi-
schen Lage präsentiert, allerdings findet sich unter dem FAQ #3757 „Wie ist die aktuelle Situa-
tion in Deutschland?“ ein Verweis auf den aktuellen Lagebericht des RKI. 
14 Eine komparative Perspektive wurde etwa in der dritten Ad-hoc-Stellungnahme der Leo-
poldina-Akademie gefordert (Leopoldina 2020: 7). 
15 In den FAQs hätten personalisierte Risikorechner (vgl. Finnikin & Spiegelhalter 2021) ver-
linkt werden können oder altersstratifizierte Risikotabellen, insbesondere solche, die die 
Fallsterblichkeit in Bezug setzen zum normalen Sterblichkeitsrisiko (Spiegelhalter 2020). Da-
bei gibt es eine lange Forschungstradition zur anschaulichen, probabilistischen Risikokom-
munikation (Übersicht: Kurz-Milcke et al. 2008), die auch in Corona-Zeiten fortgeführt wurde 
(etwa: Freeman et al. 2021) und in innovativen Formaten in Zusammenarbeit mit dem RKI 
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schätzt und sich dann auf eine Begründung nach dem Vorsorgeprinzip (precau-
tionary principle) beruft: „lieber eine Vorsichtsmaßnahme zu viel einleiten als 
hinterher schmerzhaft zu erfahren, dass ‘man das Virus nicht ernst genug ge-
nommen hat.’“ (Renn 2021: 377). Ihr gilt, „die Pandemiesituation eine Vorsorge-
situation par excellence“ (Dederer et al. 2021: 457). Denn wenn einerseits die 
Ausbreitungswege, Art, Umfang und Wahrscheinlichkeit von kurz-, mittel- und 
langfristigen Folgen einer Infektion unbekannt sind, also die Risiken nicht auf 
eine Weise quantifizierbar sind, das dies einem akzeptablen Grad von Gewiss-
heit genügt, und andererseits das zu befürchtende Schadensereignis von ho-
hem und irreversiblem Ausmaß und dessen Eintrittswahrscheinlichkeit 
ebenso ungewiss ist, dann gilt es dem Vorsorgeprinzip zufolge als gerechtfer-
tigt, die Beweislast für zu ergreifende Maßnahmen umzudrehen: es braucht 
dann „evidence of no harm“ statt „evidence of harm“ (Taleb et al. 2022: 415). 
„Panik rettet leben“ (ebd.: 418) das ist aber nur dann von Wert, wenn die Folgen 
einer Unterschätzung der Gefahr die Folgen ihrer Überschätzung überwiegen 
(Ioannidis et al. 2022). Daher entbindet die Inanspruchnahme des Vorsorge-
prinzips nicht von einer Abwägung. Die Nachteile der ergriffenen Maßnahmen 
müssen im Sinne der umfassenden Verhältnismäßigkeitsprüfung mit den er-
warteten positiven Wirkungen abgewogen werden (Dederer et al. 2021; Meßer-
schmidt 2020). Und gerade diese umfassende Prüfung der „Angemessenheit“, 
also die vierte Stufe der Verhältnismäßigkeitsprüfung wurde in der Fragefor-
mulierung des FAQs bereits ausgeschlossen. 

Nun ist das Vorsorgeprinzip kein Entscheidungsprinzip im engeren Sinne, 
sondern eher als Prozess aufzufassen (Nida-Rümelin et al. 2013: 114ff.). In einer 
gewissen Anfangsphase der Konfrontation mit einer ungewissen Gefahr ver-
pflichtet das Vorsorgeprinzip den Staat dazu, trotz Ungewissheit zu handeln 
(Dederer et al. 2021: 457). Zugleich ist er verpflichtet, diese Ungewissheit aufzu-
lösen, indem er Daten beschafft, die ein hinreichendes Maß an Gewissheit für 
Risikoanalysen erlauben, um entsprechende Maßnahmen gezielter einsetzen 
zu können (Randall 2011). Ob dieser Zeitpunkt hinreichender Gewissheit, der 
eine differenzierte Beurteilung der Erforderlichkeit von Maßnahmen erlaubt, 
bereits eingetreten ist oder nicht, ist jedoch gerade strittig.16 Entsprechend 
hätte die BZgA an dieser Sequenzstelle hier die eigene Auffassung explizit von 

―― 
ausprobiert wurde (vgl. die Faktenboxen des Harding-Zentrums für Risikokompetenz auf: 
www.hardingcenter.de). Die Vermeidung solcher Darstellungen entspricht der Strategie des 
geleakten BMI-Papiers (BMI 2020: 13; zu dessen Entstehungshintergrund vgl. Bude 2022). 
16 Das ist letztlich auch der Streitpunkt in der Taleb (2022) – Ioannidis (2022)-Debatte von 
2020 im International Journal of Forecasting. 
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konkurrierenden Sichtweisen abgrenzen und argumentativ – dem Modell der 
questio disputata folgend – verteidigen können, um die Leser:in zu überzeugen. 
Es zeigt sich an dieser Sequenzstelle wieder, dass Leser:innen, die Zweifel an 
der behaupteten Erforderlichkeit haben, etwa weil sie nicht die Auffassung tei-
len, dass die Ungewissheit so groß sei, dass das Vorsorgeprinzip greift, nicht 
adressiert werden. Mehr noch: auch die geneigte Leser:in, die von der Erfor-
derlichkeit bereits überzeugt ist, wird hier nicht mit argumentativen Wissen 
versorgt. Eine mögliche Erklärung dafür könnte in der weit verbreiteten Über-
zeugung liegen, die durchschnittliche Bürger:in würde eine entsprechende Ar-
gumentation überfordern, da sie ohnehin nicht mit Wahrscheinlichkeiten um-
gehen könne. Wenn jedoch die Überzeugung besteht, es fehle an proba-
bilistischer Risikokompetenz bzw. Risikomündigkeit, warum macht man es 
sich dann nicht zur Aufgabe, mit diesem FAQ einen Beitrag zu dessen Förde-
rung zu leisten? Eine Erklärung wäre, dass eine strategische Risikokommuni-
kation präferiert wird, die nur so viel argumentative Transparenz zulässt, wie 
nötig ist, um geneigte Leser:innen in ihrer Überzeugung zu festigen. 

Darüber hinaus können neue Virusvarianten entstehen. Solche neuen Varianten können 
noch leichter als die bisherigen Varianten übertragen werden und unter Umständen häufi-
ger zu schweren Krankheitsverläufen führen. Zwar steigt der Anteil der Bevölkerung, der 
entweder schon einmal infiziert war oder vollständig gegen das Virus geimpft wurde, je-
doch ist der Anteil der nicht geschützten Bevölkerung immer noch groß. Für Kinder unter 
5 Jahre gibt es bislang zudem noch keine zugelassenen Impfstoffe. Im Herbst und Winter 
kann sich das Virus auch wieder leichter verbreiten. Schließlich muss auch bedacht wer-
den, dass in großen Teilen der Welt die Impffortschritte noch nicht so groß sind, so dass es 
dort zu hohen Inzidenzen und der kontinuierlichen Möglichkeit von Überführungen – auch 
neuer besorgniserregender Varianten – nach Deutschland kommen kann. 

Der Verweis auf die mögliche Entstehung bzw. den Import von „neuen“ für die 
Individuen und die Populationen auf der ganzen Welt „besorgniserregenden“,17 
weil gefährlicheren Varianten, die gegebenenfalls die bisher aufgebaute Immu-
nität unterlaufen, untermauert die Ungewissheitsbehauptung, denn die An-
gabe einer Schätzung, wie wahrscheinlich dies ist, scheint nicht möglich. Ver-
stärkt wird die Ungewissheitsbehauptung noch durch einen Satz, der zunächst 
aus der Interpretation ausgeklammert worden ist: 

―― 
17 Besorgniserregende Varianten „unterscheiden sich in ihren Erregereigenschaften wie bei-
spielsweise der Übertragbarkeit, der Virulenz oder der Suszeptibilität gegenüber der Immun-
antwort von genesenen oder geimpften Personen relevant vom ursprünglichen SARS-CoV-2-
Virus aus Wuhan (Indexvirus).“ (www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vi-
rusvariante.html, Stand 09.01.2023) 



 Gebrauchsanleitung für die Pandemie   

Eine zielgerichtete Therapie steht noch nicht zur Verfügung. 

Als potenziell milderes, gleich geeignetes Mittel zur Erreichung des verfolgten 
Zwecks wird die „zielgerichtete Therapie“ erwähnt, die jedoch „noch nicht zur 
Verfügung“ stünde. ‘Nicht-zielgerichtete’ Therapien werden nicht thematisiert. 
Vor allem wird der Lai:in gar nicht erklärt, was mit dem in der Fachdebatte 
nicht einhellig scharf definierten Konzept der „zielgerichteten Therapien“ kon-
kret gemeint ist. Es liegt nahe, unter zielgerichteten Therapien solche mit ei-
nem auf die spezifische Krankheit COVID-19 oder die individuelle Patient:in zu-
geschnittenem Wirkmechanismus zu verstehen.18 Wenn dies zutrifft, wäre dies 

―― 18 Unklar ist, inwiefern hier mit zielgerichteten Therapien auf SARS-CoV-2 zugeschnittene 
Medikamente gemeint sind, die über die bislang erprobten, zum Teil als „spezifische Thera-
pien“ bezeichneten Medikamente hinausgehen oder mit diesen identisch sind. So gelten als 
„targeted therapies“ bei Covid-19 „Interventionen, die direkt auf bestimmte Komponenten ab-
zielen, die den Eintritt und die Replikation von Viren betreffen” (Marian 2021: 5, Übers. d.A.). 
Zum Ende des ersten Jahres der Pandemie gab es bereits Medikamente mit „antivirale[n] Sub-
stanzen, die entweder Enzymsysteme oder den Eintritt von SARS-CoV-2 in die Zelle hemmen, 
sowie Immunmodulatoren, die den pathogenetisch bedeutsamen Zytokinsturm mindern sol-
len“ (Hoffmann & Spinner 2020: 710; vgl. auch: STAKOB 2021: 13; McCullough et al. 2021: 18; 
Grote et al. 2021: 442f.).  
 Dagegen geht die Expertengruppe der Leopoldina in ihrer Stellungnahme vom November 
2021 mit einem anspruchsvolleren Konzept von Spezifizität davon aus, dass Medikamente, 
„die das Virus angreifen“, „hochspezifisch und optimiert auf höchste Wirksamkeit gegen den 
jeweiligen Erreger, bei gleichzeitig geringstmöglicher Auswirkung auf die Zelle“ (Leopoldina 
2021), wie es sie für Infektionskrankheiten wie HIV und HCV nach Entwicklungszeiten von 10 
bis 25 Jahren mittlerweile gibt, für Covid-19 noch nicht existieren. Aufgrund des hohen Zeit-
aufwandes für die Entwicklung solch hochspezifischer Therapien, spricht sie sich dafür aus, 
für zukünftige Pandemien auf breitwirksame antivirale Medikamente zu setzen, die eine 
ganze Gruppe von Viren abdecken. 
 Erst in der grundlegend gekürzten Version des FAQ vom 29.08.2022 entfällt dieser Satz. Ob 
man hier etwa das medial häufig gepriesene Paxlovid im Sinn hatte, das seit dem 28.01.2022 
zugelassen ist, bleibt unklar. 
 Dass der Begriff der „zielgerichteten Therapie“ in Medizin und Gesundheitswissenschaf-
ten vergleichsweise unbestimmt ist und daher im Rahmen des FAQ erläuterungsbedürftig ge-
wesen wäre, lässt sich an den ständig aktualisierten Hinweisen zur Therapie des STAKOB il-
lustrieren, in dem er gar nicht auftaucht. In der Version des Papiers vom 06.08.2020 werden 
antivirale und immunmodulatorische Medikamente als „spezifische Maßnahmen“ bezeich-
net, in den Versionen vom 09.10.2020 und 05.11.2020 werden diese dann unterteilt in „Antiko-
agulation“ (blutgerinnungshemmend) und „spezifische Therapien“, wobei unter letzteren 
wieder die antiviralen und immunmodulatorischen Substanzen aufgeführt werden. In den 
sechs Versionen vom 26.06.2020 bis zum 28.04.2020 werden diese Kategorisierungen nicht 
mehr verwendet. Die entsprechenden Medikamente werden unter der Überschrift „Medika-
mentöse Therapien bei stationärer Behandlung“ aufgeführt. Erst in den Versionen vom 
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bemerkenswert, denn aus der Perspektive der individuellen Patient:in wie 
auch im Interesse der öffentlichen Gesundheit ist entscheidend, dass eine CO-
VID-19-Erkrankung erfolgreich und mit günstigem Nebenwirkungsprofil be-
handelt werden kann. Der zugrundeliegende Wirkmechanismus ist dafür irre-
levant.19 Stattdessen wird hier dem Mangel an Medikamenten mit einem 
bestimmten Wirkprinzip, die zudem auch gegenüber zukünftigen gefährlichen 
Varianten gut zu wirken hätten, eine zentrale Relevanz für die Aufrechterhal-
tung der Infektionsschutzmaßnahmen zugeschrieben. Die Hürde zur Minimie-
rung der Ungewissheit wird hier recht hoch angesetzt. Dazu trägt auch bei, dass 
die bisherigen kollektivgeschichtlich bewährten Strategien der Lebensführung 
bei Infektionskrankheiten nicht thematisiert werden. Dazu zählen etwa „Haus-
mittel“ der Prä- und Postexpositionsprophylaxe wie Mund- und Nasenspülun-
gen sowie Maßnahmen zur Stärkung des Immunsystems durch Ernährung und 
Bewegung. Das kollektivbiographische Erfahrungswissen der Hausärzt:innen 
und Bürger:innen wird damit für die Einschätzung und Bewältigung der aktu-
ellen Lage implizit als unbrauchbar deklariert, nicht einmal, um ihre etwaige 
Unwirksamkeit zu behaupten oder gar argumentativ auszuweisen.20 Auch das 
verstärkt implizit die Ungewissheitsbehauptung. 

―― 
16.07.2021 und 18.12.2021 wird dann wieder – unter derselben Oberkategorie „Medikamentöse 
Therapien bei stationärer Behandlung” – zwischen „Antikoagulation“ und „spezifischen the-
rapeutischen Ansätzen“ unterschieden. Dieser Wechsel der Kategorien im Verlauf der Versi-
onen verweist darauf, dass hier nicht auf ein etabliertes Kategoriensystem zurückgegriffen 
wird und bestätigt die Erläuterungsbedüftigkeit von „zielgerechtete Therapien“ im Rahmen 
des BZgA-FAQ für Laien. 
19 Zielgerichtete Therapien dürften nicht zwingend besser sein. In der Krebsbehandlung 
etwa haben sich die bisherigen Formen spezifischer Therapien nicht durchgängig als wirksa-
mer und nebenwirkungsfreier als unspezifische Therapien erwiesen. 
20 Hier ginge es auch um das bewährte Wissen der Hausärzte, die in der Diskussion um Früh-
behandlung kaum eine Rolle gespielt haben (zu dieser These vgl.: McCullough et al. 2021; Suter 
et al. 2021). Relevant ist die Frühbehandlung vor allem in den ersten 8–10 Tagen, der soge-
nannten viralen Phase, zur Verhinderung eines schweren Verlaufs, der dann nur im Kranken-
haus behandelt werden kann (zu den drei Phasen des Krankheitsverlaufs: STAKOB 2021; 
McCullough et al. 2020). Über die Entwertung der professionellen Praxis der Hausärzte hinaus, 
für die es konstitutiv ist, auch bei neuartigen Erkrankungen, für die kein bewährtes Wissen 
vorliegt, weiter zu handeln (Oevermann 1996: 128; Pfadenhauer 2021: 445), werden in dem FAQ 
auch traditionelle Hausmittel als gar nicht diskutabel abgewertet. Beispiele dafür sind etwa 
Mund- und Nasenspülungen, die die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH 
2022, 2020) als Prä- und Postexpositionsprophylaxe besonders exponiertem medizinischen 
Personal empfiehlt und auch von besonders exponierten Zahnärzten angewandt wird (Silva 
et al. 2022) und von etwa 80% der Ärzt:innen in Großbritannien üblicherweise bei anderen 
respiratorischen Erkrankungswellen empfohlen wird (Chowdhury et al. 2022). Siehe auch die 
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Diese Konstellation erfordert, dass die empfohlenen Infektionsschutzmaßnahmen bis auf 
weiteres weitergeführt werden müssen, 

Was zuvor implizit blieb, wird in der nächsten Sequenz etwas expliziter be-
hauptet: dass die Ungewissheit über die Entwicklung der pandemischen Lage 
die Erforderlichkeit weitreichender Maßnahmen begründe. Es scheint nicht 
absehbar („bis auf weiteres“), wie lange dieser Zustand bestehen bleibt. Die Un-
gewissheit scheint so außergewöhnlich, dass nicht einmal kommuniziert wer-
den kann, was an der Datenlage gegenwärtig noch unzureichend ist, welches 
virologisches, epidemiologisches und immunologisches Erklärungswissen 
noch benötigt wird, welche Anstrengungen unternommen werden müssen, um 
die Datenmängel zu beheben und wann mit einem ausreichenden Gewissheits-
grad zu rechnen ist. Wenn die BZgA davon ausgeht, dass die pandemische Situ-
ation noch immer von solcher größtmöglichen Ungewissheit geprägt ist (unk-
nown unknowns, vgl. Randall 2011: 34), dann könnte sie diese – nicht 
unkontroverse – Auffassung der Leser:in erläutern. 

um die Fallzahlen in Deutschland so niedrig wie möglich zu halten. 

Immerhin scheint nun der Zweck der Maßnahmen explizit benannt zu werden. 
Allerdings kann das Niedrighalten von Fallzahlen bei wohlwollender Interpre-
tation nicht als Ziel der Maßnahmen betrachtet werden, weil dann die Senkung 
der Fallzahlen Selbstzweck wäre. Dass die BZgA andere Zwecke im Sinn hat, 
verdeutlicht der erste Absatz des FAQ, in dem von „hohen Fallzahlen mit schwe-
ren Erkrankungen, Todesfällen und einer Belastung des Gesundheitswesens“ die 

―― 
Diskussion zu Behandlungsmethoden, bei denen zusätzlich zu „westlicher“ Medizin auch tra-
ditionelle chinesische Medizin verwandt wird (Yu et al. 2022). Ein weiteres Beispiel wäre re-
gelmäßige körperliche Bewegung und Sport, die in einigen Ländern von den Gesundheitsmi-
nisterien als ein Prophylaxe-Baustein der Verhinderung schwerer Verläufe empfohlen wurde. 
Eine jüngere retrospektive Beobachtungsstudie mit 65.000 Probanden kommt zu dem Ergeb-
nis, dass körperliche Aktivität von mindestens 2,5 Stunden pro Woche das Risiko für schwere 
Verläufe, Behandlung auf der Intensivstation und Tod um über 40% reduzieren kann (Steen-
kamp et al. 2022). Während die WHO 150 Minuten pro Woche Bewegung und Sport wenigstens 
für die Quarantäne und Isolierung schon seit dem 25.03.2020 empfiehlt (www.euro.who.int/ 
en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/news/news/2020/3/how-to-stay-physi-
cally-active-during-covid-19-self-quarantine), findet sich in den FAQs der BZgA dazu nichts. 
Das gleiche gilt für die populäre und empirisch noch immer plausible Überzeugung zur prä-
ventiven Wirkung von Vitamin D Substitution auf schwere Krankheitsverläufe (Shah et al. 
2022; Stroehlein et al. 2021). Das Verhältnis der medizinischen Volksaufklärung zu den traditi-
onell gebrauchten Hausmitteln war schon in den Anfängen des 18. Jahrhunderts ambivalent 
(Böning 1990: 36ff.). 



  Mark Schrödter, Vinzenz Thalheim  

Rede ist, was impliziert, dass es Fallzahlen mit und Fallzahlen ohne schwere 
Erkrankungen oder Todesfälle gibt. Mit dieser Formulierung wurde die Un-
schärfe dieses Fokus‘ auf die Fallzahlen etwas minimiert, weil sich daraus er-
schließen lässt, dass die BZgA davon ausgeht, Fallzahlen eigneten sich als ver-
gleichsweise gut erhebbarer Prädiktor für die zu erwartende Anzahl schwerer 
Erkrankungen, Todesfälle und der Belastung des Gesundheitswesens. Expli-
ziert wird die Annahme jedoch nicht. Darüber hinaus wird der Verweis nicht 
genutzt, um diese drei Ziele, ihrem möglichen internen Zusammenhang und 
dem möglichen Beitrag der Maßnahmen zur Erreichung jedes der drei Ziele 
einer gesonderten Erwägung zu unterziehen.21 So ist bereits strittig, inwiefern 
zwischen dem Niedrighalten der Fallzahlen und den drei Zielen ein kausaler 
Zusammenhang besteht und wie stark dieser ist bzw. inwiefern sich ein mögli-
cher statistischer Zusammenhang zwischen Fallzahlen und negativen Ereignis-
sen durch entsprechende Maßnahmen entkoppeln lässt.22 Aber auch die im ers-
ten Absatz des FAQ benannten Einzelziele bergen Potential für Kontroversen. 
So ist es hochstrittig, inwiefern es Aufgabe des Staates sein kann, Todesfälle zu 
verhindern (so etwa: Habermas 2022) oder ob die legitime Aufgabe des Staates 
nicht darin liegt, – jenseits der Abwehr gezielter Tötungen – gewisse (Lebens-) 
Gefahren abzuwehren (Murswiek 2022). Diese Zusammenhänge zu klären und 
der Bürger:in zu erklären wäre wichtig, denn die Zweckbestimmung leitet den 
Blick dafür, was mit guten Gründen als erforderliche Maßnahme gelten kann. 
Wenn die Minimierung der Todeszahlen und schweren Verläufe das Ziel wäre, 
könnte die Erforderlichkeit drastisch kontaktreduzierender Maßnahmen fast 
beliebig begründet werden. Jeder Todesfall, der durch noch so gravierende 

―― 
21 Es ist zu konzedieren, dass die FAQ der BZgA mit dieser Vagheit keine Ausnahme darstellt. 
Die detaillierte Explikation und Begründung der Legitimität der Zwecke staatlicher Eingriffe 
bei Verhältnismäßigkeitsprüfungen scheint selbst in der juristischen Praxis oft vernachlässigt 
zu werden (Leisner-Egensperger 2021; Engel 2002). 
22 Zugespitzt repräsentiert wird diese Kontroverse durch zwei internationale Deklarationen, 
die mitunter von ausgewiesenen Expert:innen unterzeichnet wurden: der Great-Barrington 
Declaration (GBD), in der für den fokussierten Schutz vulnerabler Gruppen plädiert wird 
(focused protection), während die verbleibende Bevölkerung durch Impfung und natürliche 
Infektion Herdenimmunität aufbaut und dem John Snow Memorandum (JSM), in dem für eine 
rigorose Eindämmungsstrategie plädiert wird, bei der Kontakte immer dann solange rigide 
eingeschränkt werden, bis die Verbreitung des Virus wieder nachverfolgt und kontrolliert 
werden kann (Angeli et al. 2021). Vertreter:innen der GBD würden das Niedrighalten von Fall-
zahlen gerade nicht als legitimen Zweck von Maßnahmen anerkennen. Entsprechende alter-
native Zwecksetzungen von Pandemiebekämpfungsmaßnahmen finden im hier interpretier-
ten FAQ jedoch keine Erwähnung, obwohl es dazu von Beginn an eine lebendige Diskussion 
gab (vgl. Cameron et al. 2021; Ioannidis 2021; Smith & Spiegelhalter 2020). 
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Grundrechtseinschränkungen für die Gesamtbevölkerung verhindert wird, 
wäre dann ein Schritt zur Zielerreichung, die nur bei Ausrottung des Virus voll-
ständig gegeben wäre (Murswiek 2021a; Heinig et al. 2020). So wäre dann stets 
ungewiss, ob das Ziel bereits erreicht ist oder nicht. Ist dagegen die Vermeidung 
der Belastung des Gesundheitssystems das Ziel, ist es zwar schwieriger aber 
umso bedeutsamer, den konkreten Beitrag, den einzelne Maßnahmen zur Er-
reichung dieses Ziels leisten könnten, argumentativ zu plausibilisieren. Im Üb-
rigen dürfte die Belastung des Gesundheitswesens als legitimes Ziel kaum über-
zeugen im Kontrast zur drohenden Überlastung, von der noch in den Versionen 
bis zum 27.04.2021 die Rede war. Schließlich wird gemeinhin von der kritischen 
Infrastruktur wie der des Gesundheitswesens schon im Normalfall erwartet, 
Belastungen aushalten zu können. Belastungen sind aber wohl noch schwieri-
ger zu operationalisieren als Überlastungen, so dass mit dieser Formulierung 
wiederum die Ungewissheit auf der Folgenseite rhetorisch gesteigert wird. 

die empfohlenen Infektionsschutzmaßnahmen 

Darüber hinaus werden in der Sequenz die Maßnahmen unvermittelt als „emp-
fohlene Infektionsschutzmaßnahmen“ bezeichnet, was im Widerspruch zu ih-
rem „weitreichenden“, grundrechtsinvasiven und sanktionsbewehrten Charak-
ter steht und diesen verschleiert. Um welche Maßnahmen geht es der BZgA? 
Diese werden im darauffolgenden Satz beispielhaft („dazu gehört“) genannt: 

Dazu gehört, den Anteil der Bevölkerung mit vollständiger Impfung weiter zu erhöhen, 
aber auch, dass weiter Testangebote wahrgenommen 

Es heißt, es sollen Impfungsraten erhöht und Testangebote wahrgenommen 
werden. Das sind aber keine Maßnahmen, sondern (Zwischen-)Ziele, die mit-
hilfe von Maßnahmen angestrebt werden können. Entsprechende Maßnahmen 
wären etwa Zugangsbeschränkungen zu Einrichtungen, von denen Personen 
mit Impf-, Genesenen-, oder negativem Testnachweis ausgenommen sind 
(3G/2G-Regel). Die Thematisierung dieser umstrittenen Maßnahmen (kritisch 
etwa: Murswiek 2021b) wird hier also gezielt vermieden. 

und die klassischen Infektionsschutzmaßnahmen der Gesundheitsämter (Isolation Infizier-
ter, Quarantäne von Kontaktpersonen) fortgesetzt werden. 

Nun werden tatsächlich „weitreichende“, grundrechtsinvasive, staatlich ver-
ordnete Maßnahmen angesprochen: Isolation und Quarantäne. Indem sie als 
„klassisch“ bezeichnet werden, wird ihr erfahrungsbewährter Charakter be-
tont, der eine nähere Begründung ihrer Erforderlichkeit zu erübrigen scheint. 
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Eine Differenzierung nach sozialen Kontexten wird nicht vorgenommen. So 
werden etwa mildere Maßnahmen als Alternative zur Quarantäne von Schü-
ler:innen, die mit positiv getesteten Mitschüler:innen im Kontakt standen (vgl. 
Young et al. 2021), nicht erwähnt und damit einer abwägenden Begründung 
entzogen. Insgesamt werden Erwägungen darüber, welche Gründe dafür oder 
dagegen sprechen, dass andere, im Fachdiskurs thematische Maßnahmenpa-
kete sich bei gleicher Eignung als milder erweisen könnten, nicht vorgenom-
men. Eine Darlegung der Erforderlichkeitsprüfung erfolgt faktisch nicht. Mit 
der unspezifischen und irreführenden Rede von „empfohlenen Schutzmaßnah-
men“ werden auch die Kontroversen um zahlreiche Maßnahmen nicht thema-
tisiert. So waren in der öffentlichen Debatte nie Maßnahmen strittig wie die 
Verschiebung des Semesterbeginns oder die Ausnahmeregelung in Form einer 
Allgemeinverfügung, die es z.B. Apotheken erlaubte, Händedesinfektionsmittel 
selbst herzustellen. Wenig strittig waren wohl auch Öffentlichkeitskampagnen 
zu Erinnerungen an und Empfehlungen von Hygienepraktiken wie zum Bei-
spiel Händewaschen oder Niesetikette. Strittig waren dagegen Maßnahmen 
wie die Besuchs- und Ausgangsbeschränkungen in Alten- und Pflegeheimen  
oder das Versammlungs- und Beherbergungsverbot, die Maskenpflicht insbe-
sondere im Freien, sowie die Zugangsbeschränkungen öffentlicher Räume. Die 
BZgA trägt mit diesem FAQ nicht dazu bei, die Leser:in zu befähigen, zu diesen 
Kontroversen begründet Stellung zu nehmen. Vielmehr wird ihr im Folgenden 
noch die Beachtung freiwillig sich selbst auferlegter Verhaltensregeln empfoh-
len, die über die staatlich verordneten, sanktionsbewehrten Maßnahmen hin-
ausgehen, also gar keine Maßnahmen im engeren Wortsinne sind. 

Darüber hinaus sollte man in jeder Situation – in erster Linie in Innenräumen – die 
AHA+L+A-Formel (Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Maske im Alltag tragen, Nut-
zung der Corona-Warn-App und Lüften) weiter beachten, Kontakte reduzieren und bei 
Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion 5 bis 7 Tage zu Hause bleiben. 

Die Bewältigung der Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist notwendig, 
dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert, um die Inzidenzen 
niedrig zu halten. 

Wie bereits oben argumentiert, sind Verhaltensempfehlungen oder ein bürger-
liches ‚Engagement‘ gar nicht Gegenstand dieses FAQ, da es um staatlich ver-
ordnete Maßnahmen geht. Indem sie hier erwähnt werden, wird zugleich die 
Behauptung der Erforderlichkeit staatlich verordneter Maßnahmen suggestiv 
verstärkt: wenn über die vorgeschriebenen Maßnahmen hinaus weitere ‘Maß-
nahmen’ empfehlenswert sind, dann müssen die vorgeschriebenen erst recht 
erforderlich sein. Schließlich wird ein Verweis auf ein Strategiepapier des RKI 
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gegeben, in dem beschrieben wird, wie die Maßnahmen zurückgenommen 
werden, deren Erforderlichkeit hier nicht begründet, sondern bislang lediglich 
behauptet wurde: 

Wie bei Entspannung der Situation eine schrittweise Rücknahme der COVID-19-bedingten 
Maßnahmen aussehen könnte, beschreibt das RKI-Stufenkonzept ControlCOVID [Link auf 
RKI-Dokument]. 

Vom 30.06.2021 bis zum 17.03.2022 war am Ende des FAQ das Dokument „Con-
trolCOVID“ des RKI verlinkt. Dieses Dokument gibt es seit dem 19.03.2021 und 
wurde bis zum 21.12.2021 fünf mal vollständig überarbeitet. In den ersten fünf 
Versionen wird in Form eines „Stufenplans“ dargelegt, unter welchen Bedin-
gungen der pandemischen Lage die Restriktivität von Maßnahmen zurückge-
nommen werden kann. Im Kontrast zum FAQ werden in den Stufenplänen 
recht detailliert Infektionsschutzmaßnahmen benannt und klassifiziert, indem 
verschiedene gesellschaftliche Bereiche unterschieden werden (öffentliche 
Verkehrsmittel, öffentliche Plätze, Innenräume, Bildungseinrichtungen, 
Dienstleistungsbetriebe, etc.), in denen in Abhängigkeit von Kennzahlen zur 
pandemischen Lage (vor allem: Inzidenz und Anteil der COVID-Fälle auf Inten-
sivstationen) Grade der Öffnung bzw. Schließung vorgenommen werden kön-
nen, etwa durch Abstandhalte-, Maskentrage- und Heimarbeitsgebote bzw. -
pflichten. In der letzten, hier verlinkten Version empfiehlt das RKI angesichts 
der aufkommenden Omikron-Variante die maximale Verschärfung sämtlicher 
Maßnahmen. Jedoch stellt auch die bloße Auflistung, bei welchen Kennwerten, 
die Intensität der Maßnahmen im Gesamtpaket erhöht oder gesenkt wird, 
keine Begründung für die Erforderlichkeit der einzelnen Maßnahmen dar, ent-
lastet damit nicht vom Willkür-Vorwurf und sagt damit nichts zum Übermaß-
verbot. Die Geeignetheit und Erforderlichkeit müsste für jede Maßnahme ein-
zeln argumentativ plausibilisiert werden (Murswiek 2021a; Leisner-
Egensperger 2021; Lepsius 2021a). 

 Gebrauchsanleitung für die Pandemie 

Es wurde eine FAQ der BZgA zu der Frage interpretiert, inwiefern die Schutz-
maßnahmen, die der Staat zur Bewältigung der Corona-Pandemie ergreift, er-
forderlich sind. In der Interpretation wurde nicht der Anspruch erhoben, selbst 
zu prüfen, ob bestimmte Maßnahmen erforderlich sind oder waren. Ziel der 
Interpretation war es, zu rekonstruieren, wie die behauptete Erforderlichkeit 
öffentlich begründet wird. Es zeigte sich, dass die Frage des FAQ bereits so for-



  Mark Schrödter, Vinzenz Thalheim  

muliert ist, dass die Erforderlichkeit als gegeben vorausgesetzt wird. Angespro-
chen ist die geneigte Leser:in, die ohnehin bereits diese Überzeugung von der 
Erforderlichkeit teilt, jedoch bei zukünftig aufkommendem Zweifel gegenüber 
sich selbst oder Dritten leicht memorisierbare Aussagen rezitieren kann. Der 
Antworttext entspricht diesem Bedürfnis. Der komplexen Begründungsstruk-
tur, die die Frage nach der Erforderlichkeit der Schutzmaßnahmen eigentlich 
verlangt, wird der Antworttext nicht gerecht. 

Vielmehr suggeriert der Text, es bestünde eine „vollständige Ungewissheit“ 
(Nida-Rümelin et al. 2013: 8ff.; Romeijn & Roy 2014) über die Wahrscheinlichkeit 
des Eintritts desaströser Ereignisse, die die Verordnung eines Pakets an nicht 
näher zweckbestimmten, invasiven Maßnahmen rechtfertigen würde. Gleich-
zeitig werden mögliche Negativfolgen der Maßnahmen von vornherein der Ab-
wägung entzogen, denn die Angemessenheitsprüfung bleibt ausgespart. Ge-
rade weil die vollständige Ungewissheit nicht explizit begründet und von 
konkurrierenden Auffassungen abgegrenzt, ja nicht einmal explizit behauptet, 
sondern lediglich suggeriert wird, entzieht sich der Text der Kritik. Die kriti-
sche Leser:in, die einzelne Maßnahmen für willkürlich und überzogen hält, er-
fährt lediglich, dass die Gefahr unkalkulierbar und die einzig denkbare mildere 
Schutzmaßnahme noch nicht verfügbar sei – eine biomedizinisch vermutlich 
weder mögliche noch wünschenswerte „zielgerichtete“ Therapieform gegen 
COVID-19. Der Begründungsstruktur nach lässt sich so jede beliebige nicht-me-
dizinische Maßnahme als erforderlich ausweisen, zumal die Kennzahlen für 
ihr Inkrafttreten ebenso willkürlich festgelegt werden können. Sprachlich ge-
langt dies nicht zuletzt darin zum Ausdruck, dass nicht erst die Überlastung, 
sondern schon die wie auch immer festzustellende Belastung des Gesundheits-
wesens Anlass für die Intensivierung von Maßnahmen darstellen soll. Indem 
die Ungewissheitsthese weder explizit thematisiert noch begründet wird, schei-
tert das FAQ an den empirisch fundierten und im Fachdiskurs etablierten Stan-
dards für Krisenkommunikation, die insbesondere die transparente Kommu-
nikation von Ungewissheit hervorheben, weil sie das Vertrauen in die 
Regierung langfristig stärke, die Befolgung staatlicher verordneter Maßnah-
men fördere und vor allem aber auch dem Regierungshandeln demokratische 
Legitimation verschaffe (MacKay et al. 2022; Ratcliff et al. 2022; Hyland-Wood 
et al. 2021; Klafki 2017). 

Das interpretierte FAQ steht im Kontrast zur Selbstdarstellung der BZgA. 
Die BZgA hat sich der „gesundheitlichen Aufklärung“ verschrieben, worunter 
sie die Bereitstellung geprüfter Informationen versteht, die die Eigenverant-
wortung der Adressierten stärken soll (Nöcker 2017). Es sollen nicht nur Sachin-
formationen vermittelt, sondern die Adressat:innen dazu befähigt werden, im 
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Sinne einer „kritischen Gesundheitskompetenz“ (Deutscher Bundestag 2021: 12) 
„gesundheitsrelevante Informationen finden, verstehen, kritisch beurteilen, 
auf die eigene Lebenssituation beziehen und für die Erhaltung und Förderung 
der Gesundheit nutzen“ (Schaeffer et al. 2018: 12) zu können. Es wird damit das 
Anliegen verbunden, „eigenverantwortliche Entscheidungen bezüglich einer 
gesundheitsförderlichen Lebensführung“ (Deutscher Bundestag 2021: 12) zu er-
möglichen. Das hier interpretierte FAQ leistet dazu keinen Beitrag. Vielmehr 
leistet es seiner Bedeutungsstruktur nach eine Form der gesundheitlichen Auf-
klärung Vorschub, die auf begründungssparsame Handlungsanleitung ausge-
richtet ist, was dem Wissensvermittlungstypus entspricht, der hier mit dem Ge-
sundheitskatechismus exemplifiziert wurde. In ein argumentatives Denken, 
wie es für den Vermittlungsmodus typisch ist, für den hier das quaestio dispu-
tata-Modell steht, wird nicht eingeführt. Die BZgA wird somit ihrem eigenen 
Anspruch, aufzuklären und eine kritische Gesundheitskompetenz zu fördern, 
nicht gerecht. Sie hat – ob intendiert oder nicht – eine Art Gebrauchsanleitung 
für die Corona-Pandemie erzeugt, in der eine unkalkulierbare Gefahr aufbe-
schworen und die Einhaltung staatlicher Schutzmaßnahmen sowie alltäglicher 
Hygienepraktiken angemahnt wird, ohne den erforderlichen, komplexen Be-
gründungszusammenhang herzustellen. Diese Kombination entspricht dem 
Ansatz des strategischen Einsatzes von Furcht und Abschreckung, der in der 
Furchtappellforschung hinsichtlich der Effizienz zur bevölkerungsweiten Ver-
haltensänderung diskutiert wird. Denn einer von der BZgA selbst in Auftrag 
gegebenen Expertise zur Furchtappellforschung zufolge ist die Erzeugung von 
Furcht gekoppelt mit der Vermittlung von Bewältigungsmöglichkeiten eine ef-
fektive Strategie zur Erzeugung gesundheitsförderlicher und risikominimie-
render Verhaltensänderungen  (Barth & Bengel 1998). Abschreckung sollte 
demnach mit der Stärkung von Überzeugungen bei den Adressat:innen einher-
gehen, so dass sie das Gefühl bekommen, der Gefahr handlungsmächtig etwas 
entgegensetzen zu können (so auch Van Bavel et al. 2020: 461; empirisch für 
Deutschland: Kojan et al. 2022). Tatsächlich entspricht das hier untersuchte 
FAQ diesem Typus strategischer Kommunikation zur Erzeugung von Folgsam-
keit und Vermeidung von Reaktanz: Komplementär zu den Furchtappellen hin-
sichtlich einer unkalkulierbaren Gefahr werden Bewältigungsstrategien ver-
mittelt, die aus einem umfangreichen Bündel von Maßnahmen bestehen 
(Impfung, Testung, AHA+L+A, Kontaktreduktion, Absonderung bei Sympto-
men). Das FAQ entspricht weniger dem Ideal gesundheitlicher Aufklärung als 
einem Verständnis von strategischer „Gesundheitserziehung“, bei der die Ad-
ressat:innen „in ihren Wertvorstellungen, ihrer Motivation und ihren Verhal-
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tensweisen zu gesundheitsgerechtem Verhalten angeleitet werden sollten“ (Nö-
cker 2017: 3). Die BZgA räumt auch offen ein, dass „in den FAQ mit persuasiven 
Botschaften gearbeitet“ (Seefeld et al. 2022: 585) wird. Inwiefern eine solche 
verhaltenssteuernde Gesundheitserziehung, die auf Folgsamkeit ausgerichtet 
ist, Gefahr läuft, zur bevormundenden Massenerziehung (Nohl 2022; Bernhard 
2021), einer neuen „gesundheitspädagogischen Volkserziehung“ (Hörmann 
2021: 59f.) zu werden, wäre zukünftig zu diskutieren. 
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